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Conweiler ·  Feldrennach ·  Langenalb ·  Ottenhausen ·  Pfinzweiler ·  Schwann

Einladung zur Gemeinderatssitzung
am Mittwoch, 17. Juni 2020, Beginn: 18.30 Uhr 
im Vereinszimmer der Turn- und Festhalle Conweiler, Burgweg 10, 75334 Straubenhardt

Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie recht herzlich zur o.g. Sitzung ein.
Die hygienischen Maßnahmen und Abstandsregelungen sind einzuhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Als Pilotprojekt
findet erstmalig eine Aufzeichnung dieser Gemeinderatssitzung statt. Um den Datenschutz zu wahren, werden Besucher hier nicht zu sehen sein.

TAGESORDNUNG – ÖFFENTLICHER TEIL:
1.  Bekanntgaben – u.a. frühere nichtöffentliche Beschlüsse 
2.  Bürgerfragestunde
3.  Baugesuche 
 3.1 Einbau von zwei Dachgauben, Balkon, Hohlohstraße 3, Conweiler - Beschlussfassung
 3.2 Umbau von Geräteschuppen und Pferdestall, Schindlergasse 6, Conweiler - Beschlussfassung
 3.3 Neubau einer Wohneinheit als Aufstockung auf besteh. Gebäude sowie Anbau Treppenanlage m. Fahrstuhl  

 Dieselstraße 12, Feldrennach - Beschlussfassung
 3.4 Neubau eines Wohnhauses mit Garage und Carport, Veilchenweg, Feldrennach - Beschlussfassung 
 3.5 Neubau eines Mehrfamilienhauses, Höhenstraße, Langenalb - Beschlussfassung
 3.6 Errichtung eines Carports, Hanfackerstraße 9, Ottenhausen - Beschlussfassung
 3.7 Nutzungsänderung – Stellplatz in Garten, Reduzierung der PKW-Stellplätze von 10 auf 8, Dahlienstraße 9, Pfinzweiler - Beschlussfassung
 3.8 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Untergeschoss, Nagoldstraße, Schwann - Beschlussfassung 
4. Corona-Pandemie/Prognose der finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde
 - Information über den Sachstand der Situation vor Ort sowie die finanzielle Auswirkung u.a. auf den Haushalt 2020/2021
5.  Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss im Enzkreis
 - Wahl über Besetzungsvorschläge zur Bestellung von Gutachtern in den Ausschuss
6.  Verlässliche Grundschule und Verlässliche Schulferienbetreuung; Erhöhung der Entgelte zum 1.9.2020 
 - Beschlussfassung
7. Umgang mit der Baustraße im Zuge Ausbau der Albstraße sowie der Schwarzwaldstraße 
 - Beschlussfassung
8. Aufstellen eines Absperrpfostens Waldblumenstraße/Gässlesweg  

- Beschlussfassung
9. Beschaffung eines Gerätewagen-Transport (GW-T) für die Feuerwehr Straubenhardt  

- Beschlussfassung
10. Annahme von Spenden  

- Beschlussfassung
11. Verschiedenes
12. Fragen, Wünsche und Anregungen der Gemeinderäte

Mit freundlichen Grüßen

Helge Viehweg, Bürgermeister
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RATHAUS FELDRENNACH 

Bürgermeister

Bürgermeister  Helge Viehweg 07082/948-511
Büro/Veranstaltungen/ Sandra Wetzel 07082/948-511
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Anita Molnar 07082/948-513

Sprechzeiten des Bürgermeisters

Statt der regelmäßigen Sprechstunden, die aufgrund der Coronalage 
derzeit entfallen, richten wir eine Telefonsprechstunde ein.
Am Montag, 15.6.2020 haben Sie von 10:30 bis 12:30 Uhr die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen, persönliche Sorgen und Nöte zu 
schildern oder spezielle Anliegen mit auf den Weg zu geben.

Die zentrale Telefonnummer lautet: 07082  948-511. Wir stellen 
Sie dann direkt durch. Die Gesprächszeit begrenzen wir im Hinblick 
darauf, dass wir viele Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen lassen 
möch ten, auf 10 Minuten. In den Schulferien findet generell 
keine Telefonsprechstunde statt.

RATHAUS CONWEILER 

Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Fachbereichsleiterin Nicole Schommer 07082/948-622

Abteilung 1 Personal und Organisation
Abteilungsleiter  Benedikt Lorsch 07082/948-624
Sachbearbeiterin Justine Waldhauer 07082/948-628
Sachbearbeiterin Selena Straub 07082/948-625
Sachbearbeiterin Melanie Gegenheimer  07082/948-615
Telefonzentrale/Amtsblatt Karina Bachmann 07082/948-616 
Grundbucheinsichtsstelle/ 
Rentenstelle/Geschäftsstelle Gemeinderat

Abteilung 2 Bürgerservice und Ordnung
Abteilungsleiterin/  
Ordnungswesen Jasmin Becht 07082/948-614
Bürgerbüro/Fundbüro Nadja Schraft 07082/948-620
Bürgerbüro/Gewerbe Sabine Schroth 07082/948-612
Bürgerbüro/Archiv Mirjam Pilz 07082/948-623
Standesamt   Wolfgang Zeiß 07082/948-621

Abteilung 3 Kinder, Jugend und Familie
Abteilungsleiter  Rouven Rudisile 07082/948-629
Sachbearbeiterin/ 
Jugendgemeinderat Susanne Hopfinger 07082/948-613
Bürgerschaftliches  
Engagement  Stephanie Gerstung 07082/948-627
Beratungsstelle  
für Hilfen im Alter Bärbel Pfleiderer-Höhn 07248/917431

RATHAUS FELDRENNACH 

Fachbereich 3 Bauen und Wohnen

Fachbereichsleiter Johannes Kohle 07082/948-520

Abteilung 1 Bauverwaltung und Liegenschaften
Abteilungsleiter  Dietrich Auer 07082/948-517
Liegenschaften  Anja Göring 07082/948-516
Bauanträge  Sascha Hass 07082/948-524
Hallenverwaltung/ 
Friedhofswesen  Birgit Herr 07082/948-518

Abteilung 2 Tiefbau und Bauhof
Abteilungsleiter  Markus Binder 07082/948-515
Sachbearbeiterin Alexandra Sauer 07082/948-523
Bauhofleiter  Kurt Boeuf 07082/20503

Abteilung 3 Technisches Gebäudemanagement
Abteilungsleiter  Frank Maginot 07082/948-522
Sachbearbeiterin Alexandra Sauer 07082/948-523

Abteilung 4 Gemeindeentwicklung, Mobilität und Klima 
Abteilungsleiterin  Cirstin Gerstenlauer 07082/948-510

RATHAUS SCHWANN 

Fachbereich 2 Finanzen

Fachbereichsleiter Jörg Bischoff 07082/948-732

Abteilung 1 Haushalt und Steuern
Abteilungsleiter  Patrick Luithardt 07082/948-731
Sachbearbeiterin Steuern Claudia Kitschun 07082/948-735
Sachbearbeiterin Angela Pfeiffer 07082/948-737

Abteilung 2 Kasse
Abteilungsleiterin Cornelia Grossmann 07082/948-734
Sachbearbeiterin Beate Drechsler 07082/948-736
Sachbearbeiterin Tanja Meschenmoser 07082/948-740

Abteilung 3 Forst
Abteilungsleiter/Förster Michael Bruder 0172/9936982

Abteilung 4 Büchereien
Bücherei Ottenhausen Silke Burkhardt 07082/2424
Bücherei Schwann Maren Dinse/ 
  Ludmilla Göring 07082/60614

Stabsstelle
Feuerwehrwesen/
Krisenmanagement Martin Irion 07082/948-748

Personalrat  Klaus Reiter 07082/948-744

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo., Di., Do., Fr.:  8.00 – 12.00 Uhr Servicezeiten der Telefonzentrale: 07082/948-50
 Di.: 15.00 – 18.00 Uhr Montag: 8.00 – 12.00 Uhr
 Mi.: Geschlossen Dienstag: 8.00 – 12.00 Uhr
  Zusätzliche Öffnungszeiten des Bürgerbüros: Mittwoch: 8.00 – 12.00 Uhr 

Di.  von  7.30 – 12.00 und 14.00 – 18.30 Uhr   Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr
 Do. von 14.00 – 16.00 Uhr Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr

Wir sind telefonisch und per Email zu erreichen. In dringenden Fällen und nach vorheriger Anmeldung können Termine vor Ort verein-
bart werden. Dabei muss u.a. ein Mund-Nasen-Schutz getragen, Abstand gehalten und die Hustenetikette eingehalten werden.
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Notdienstnummern / Sonntagsdienste

Rettungsdienst/Feuerwehr Telefon 112
Polizei Telefon 110
Ärztliche Notfallpraxis: 
Die Notfallpraxis der Pforzheimer Ärzteschaft  
hat eine einheitliche Telefonnummer: 116 117 (Anruf kostenlos)
Notfallpraxis im Krankenhaus Neuenbürg  
(allgemeiner Notfallsdienst): Marxzeller Str. 46, 75305 Neuenbürg
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag geschlossen. Samstag und Sonntag von 8 Uhr 
bis 23 Uhr. Feiertage individuell geöffnet.

Kinder- und jugendärztlicher Notfalldienst 
in den Räumen der Kinderklinik Pforzheim mittwochs u. freitags  
ab 15.00 Uhr samstags, sonn- und feiertags ab 8.00 Uhr 
(telefonische Terminabsprache sinnvoll) Telefon 07231/9692969 
Zahnärztlicher Notfalldienst für den Bereich Neuenbürg: 
Telefon 0621/38000807
An Samstagen, Sonn- u. Feiertagen von 10 bis 12 Uhr. In der übrigen 
Zeit ist der diensthabende Zahnarzt nur in dringenden Fällen telef. 
erreichbar. Den zahnärztlichen Notfalldienst für das Wochenende 
und die Feiertage erhalten Sie immer aktuell im Internet unter 
www.zahn-forum.de/opencms/opencms/patienten/notdienst/karls-
ruhe/index.html. 
Tierärztlicher Notfalldienst  http://www.tiernotdienst.eu/ 
– wenn Haustierarzt nicht erreichbar – 
Allgemeine Notdienstnummer für die Tierärzte im Enzkreis: 
 Telefon 07231/1332966
Apotheken  http://lak-bw.notdienst-portal.de/ 
Apotheken-Notdienst (kostenfr. a. d. Festnetz) Tel. 0800/0022833 
Samstags, Sonn- und Feiertage von 8.30 bis 8.30 Uhr
• Samstag, 13. Juni 
Rosen-Apotheke Engelsbrand
Hauptstr. 7, 75331 Engelsbrand, Tel. 07082 - 3138
• Sonntag, 14. Juni 
City-Apotheke im VolksbankHaus
Westl. Karl-Friedr.-Str. 53, 75172 Pforzheim, Tel. 07231 - 312727

Gasversorgung Pforzheim Land GmbH 
Störungsmeldestelle (Tag und Nacht)  Telefon 0700/797393837  
und/oder  Telefon 07231/393837

EnBW Regionalzentrum Nordbaden 
Störungsnummern 
Zentrale in Ettlingen  07243/180-0 
Servicetelefon (kostenfrei)  0800/3629477
IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeinde Straubenhardt 
Telefon 07082/9486-23, Fax 07082/9486-41 
E-Mail-Adresse: info@straubenhardt.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Helge Viehweg,  
75334 Straubenhardt. Für den nicht amtlichen Teil sind die  
jeweiligen Vereine, Kirchen oder Parteien verantwortlich.
Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Achim Müller – Druckhaus Müller GmbH, Bahnhofstraße 42 – 44,  
75305 Neuenbürg, Telefon 07082/9450-0, Fax 07082/9450-33 
E-Mail: anzeigen.straubenhardt@druckhausmueller.de
Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 1. 1. 2020. 
Einzelpreis 1,00 €, Bezugspreis jährlich 28,80 €  
(einschließlich Zustellgebühr und 7% Mwst.).
Abbestellungen können unter Wahrung der Frist von zwei Wochen 
zum Quartalsende vorgenommen werden und müssen beim Verlag 
schriftlich vorliegen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist der Sitz des  
Verlages. Bei Ausfall infolge höherer Gewalt oder Störungen des 
Arbeitsfriedens besteht kein Ersatzanspruch. Jeder von uns ver- 
öffentlichte Text und jede von uns gestaltete Anzeige dürfen nicht 
zur gewerblichen Verwendung durch Dritte übernommen werden.

Die nächsten Veranstaltungen

Entfallen !!

Öffnungszeiten Häckselplatz in Conweiler
Zur Beseitigung des auf der Gemarkung Straubenhardt anfallenden 
Gras- und Grünschnittes (Baum- und Heckenschnitt), jedoch ausdrück-
lich nicht aus Feuerbrandschnitt, steht der Häckselplatz neben dem 
Recyclinghof Conweiler kostenlos zur Verfügung. Der Häckselplatz in 
Conweiler ist montags bis samstags von 8.00 bis 20.00 Uhr geöff-
net. Es wird gebeten, den angelieferten Gras- und Grünschnitt jeweils 
sortiert in die dafür vorgesehenen Plätze bzw. Behältnisse abzuladen. 
Wir bitten um Beachtung und strikte Einhaltung der unten abgedruck-
ten Benutzungsordnung.
Benutzungsordnung für den Häckselplatz Conweiler
1.  Nutzungsberechtigte: Der Häckselplatz steht vorrangig den Ein-

wohnern der Gemeinde Straubenhardt zur Benutzung zur Verfügung. 
2.  Nutzungszeitraum: Der Häckselplatz ist das ganze Jahr über von 

Montag bis Samstag zwischen 8.00 und 20.00 Uhr geöffnet.
3. Nutzungsumfang
 3.1. Als loses Häckselgut darf nur Baum- und Strauchschnitt 
  abgelagert werden. 
 3.2. In den Container darf – allerdings ohne Plastiktüten –  
  geschüttet werden: Laub, Grasschnitt, Blumen- und 
  Pflanzenreste.
 3.3. Verboten ist – neben anderen Müllarten – die Ablagerung 
  von: Wurzelstöcke, Kleintierstreu, Mist, Heu und Stroh,  
  kompostierbare Küchenabfälle und Speisereste. Ebenso ver- 
  boten ist das Entsorgen von Fallobst.
4. Ordnungswidrigkeiten
 Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzungsordnung werden als 
 Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht

Müllabfuhr in Straubenhardt Müllabfuhr in Straubenhardt   
in der Zeit vom 12.6. bis 20.6.2020in der Zeit vom 12.6. bis 20.6.2020

Restmüll/Bioabfall: Mittwoch, 17. Juni

Grüne Tonne:  Flach: Samstag, 13. Juni 
Conweiler, Langenalb, Schwann

  Rund: Montag, 15. Juni 
Conweiler, Langenalb, Schwann

Öffnungszeiten Recyclinghof Conweiler:

Freitag 12. Juni  14.00 – 17.30 Uhr 
Samstag 13. Juni 13.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag 16. Juni 14.00 – 17.30 Uhr 
Mittwoch 17. Juni  9.00 – 12.30 Uhr 
Freitag 19. Juni  9.00 – 12.30 Uhr 
Samstag 20. Juni  8.30 – 11.30 Uhr  
 Alle Angaben ohne Gewähr.
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Verordnung des Kultusministeriums und des 
Sozialministeriums über Sportstätten  
(Corona-Verordnung Sportstätten – CoronaVO 
Sportstätten)
Diese Verordnung drucken wir für Sie ab, da hier in § 2 der Be-
trieb von Schwimm- und Hallenbädern sowie Thermal- und Spaß-
bädern, einschließlich Badeseen geregelt ist. Über Presse und die 
einzelnen Gemeinde-Homepages können Sie sich informieren, 
wie die Bäder ihre Öffnungen im einzelnen regeln werden und 
wann tatsächlich der Betrieb aufgenommen werden kann.

Vom 4. Juni 2020
Auf Grund von § 32 Sätze 1 und 2 und § 28 Absatz 1 Sätze 1 und 2 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 4 Absatz 8 Satz 1 der Corona-Verordnung 
(CoronaVO) vom 9. Mai 2020 (GBl. S. 266), die zuletzt durch Artikel 2 
der Verordnung vom 26. Mai 2020 geändert wurde (GBl. S. 325), wird 
verordnet:
§ 1 Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten sowie Tanzschulen 
und ähnlichen Einrichtungen
(1) Alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, ins-
besondere Fitnessstudios, Yogastudios sowie Tanzschulen und ähnliche 
Einrichtungen dürfen zu Trainings- und Übungszwecken nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 4 betrieben werden. Der erlaubte Betrieb umfasst auch 
Nebenanlagen, die untergeordnet und für den Betrieb notwendig sind, 
insbesondere Sekretariat und Toiletten.
(2) Voraussetzung für die Aufnahme des Betriebs im Sinne des Absatzes 1 
ist die Wahrung folgender Grundsätze des Infektionsschutzes:
1. während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten
a) muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen an-
wesenden Personen durchgängig eingehalten werden, die nicht unter § 3 
Absatz 2 Satz 2 CoronaVO fallen; ein Training von Sport- und Spielsituati-
onen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich 
ist, ist untersagt; dies gilt nicht für Personen im Sinne des § 3 Absatz 2 
Satz 2 CoronaVO;
b) sind in geschlossenen Räumen hochintensive Ausdauerbelastungen 
untersagt;
2. Trainings- und Übungseinheiten
a) mit Raumwegen dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von 
maximal zehn Personen erfolgen; dabei muss die Trainings- und Übungs-
fläche so bemessen sein, dass pro Person mindestens 40 Quadratmeter 
zur Verfügung stehen;
b) mit einer Beibehaltung des individuellen Standorts, insbesondere Trai-
ning an festen Geräten und Übungen auf persönlichen Matten, sind so zu 
gestalten, dass eine Fläche von mindestens 10 Quadratmetern pro Person 
zur Verfügung steht;
c) beim Tanzen individuell oder in Gruppen von maximal zehn Personen 
oder bis zu zehn festen Paaren müssen auf einer Fläche stattfinden, die 
so bemessen ist, dass pro Person oder Tanzpaar mindestens 25 Quadrat-
meter zur Verfügung stehen; beim Ballett an der Stange müssen sie so 
ausgeführt werden, dass ein Mindestabstand von 2,5 Metern zwischen 
den Personen eingehalten wird;
3. die Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Benutzung sorgfältig 
gereinigt oder desinfiziert werden;
4. Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein 
Mindestmaß zu beschränken; Ansammlungen im Eingangsbereich sind 
untersagt; die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 
Metern zu Personen, die nicht unter § 3 Absatz 2 Satz 2 CoronaVO fal-
len, ist zu gewährleisten; falls Räumlichkeiten, insbesondere Toiletten, die 
Einhaltung dieses Sicherheitsabstands nicht zulassen, ist die Anzahl der 
Personen, die die Toiletten gleichzeitig benutzen dürfen, entsprechend zu 
beschränken;
5. die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich bereits außerhalb der Einrich-
tungen im Sinne des Absatzes 1 umziehen; Umkleiden und Duschräume 
bleiben geschlossen, es sei denn, ein Wechsel der Kleidung oder die Nut-
zung der Duschen ist aufgrund der Sportart oder des Trainingskonzepts, 
insbesondere Elektro-Muskel-Stimulation, unerlässlich;
6. Textilien, insbesondere Handtücher und Bademäntel, die an die Nut-
zerinnen oder Nutzer ausgegeben werden, sind nach jeder Nutzerin und 
jedem Nutzer auszutauschen;

7. die Einrichtung im Sinne des Absatzes 1 muss gewährleisten, dass die 
erforderlichen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt 
werden können, insbesondere müssen
a) ausreichende Schutzabstände bei der Nutzung von Verkehrswegen si-
chergestellt werden,
b) ausreichende Gelegenheiten zum Waschen der Hände bestehen und 
ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zur Verfü-
gung stehen; sofern dies nicht gewährleistet ist, müssen Handdesinfekti-
onsmittel zur Verfügung gestellt werden,
c) alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller geschlossenen 
Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von Nutzerinnen und Nutzern die-
nen, genutzt werden.
(3) Die Betreiberin oder der Betreiber hat für jede Trainings- und Übungs-
maßnahme eine Person zu bestimmen, die für die Einhaltung der in Ab-
satz 2 genannten Regeln verantwortlich ist.
(4) Die Betreiberin oder der Betreiber hat, ausschließlich zum Zweck der 
Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizei-
behörde nach §§ 16, 25 IfSG, die folgenden Daten bei den Nutzerinnen 
und Nutzern zu erheben und zu speichern, sofern die Daten nicht bereits 
vorliegen:
1. Name und Vorname der Nutzerin oder des Nutzers,
2. Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, und
3. Telefonnummer oder Adresse der Nutzerin oder des Nutzers.
Die Nutzerinnen und Nutzer dürfen die Einrichtung im Sinne des Absatzes 
1 nur besuchen, wenn sie die Daten nach Satz 1 der Betreiberin oder dem 
Betreiber vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten 
sind von der Betreiberin oder dem Betreiber vier Wochen nach Erhebung 
zu löschen. Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten bleiben unberührt.

§ 2 Betrieb von Schwimm- und Hallenbädern sowie Thermal- und 
Spaßbädern, einschließlich Badeseen mit kontrolliertem Zugang
(1) Schwimm- und Hallenbäder sowie Thermal- und Spaßbäder, einschließ-
lich Badeseen mit kontrolliertem Zugang, (Bäder) dürfen nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 6 betrieben werden. Der erlaubte Betrieb umfasst auch 
Nebenanlagen, die untergeordnet und für den Betrieb notwendig sind, 
insbesondere Sekretariat und Toiletten.
(2) Betreiberinnen und Betreiber von Bädern haben in einem einrichtungs-
spezifischen Hygienekonzept, das die örtlichen Gegebenheiten berück-
sichtigt, festzulegen, wie die Maßgaben der Absätze 3 bis 6 im konkreten 
Fall eingehalten und umgesetzt werden können. Das Konzept muss den 
zuständigen Behörden auf Verlangen vorgezeigt werden.
(3) Voraussetzung für den Betrieb von Bädern im Sinne des Absatzes 1 ist 
die Wahrung folgender Grundsätze des Infektionsschutzes:
1. die Anzahl der am Badebetrieb teilnehmenden Personen ist durch ge-
eignete Maßnahmen zu beschränken;
a) in Schwimmerbecken errechnet sich die maximale Anzahl an Personen, 
die sich gleichzeitig im Becken aufhalten, aus der Wasserfläche mit 10 
Quadratmetern pro Person; abweichend hiervon kann die Wasserfläche 
in einzelne Bahnen, möglichst mit Leinen oder anderen geeigneten Mar-
kierungen, unterteilt werden; innerhalb der Bahnen ist ein Einbahnsystem 
einzuführen; dabei kann jede Bahn auf einer Bahnlänge von 50 Metern 
von maximal zehn Personen gleichzeitig genutzt werden; es ist darauf zu 
achten, dass kein Aufschwimmen oder Überholen stattfindet;
b) in Nichtschwimmerbecken errechnet sich die maximale Anzahl an Per-
sonen, die sich gleichzeitig im Becken aufhalten, aus der Wasserfläche mit 
4 Quadratmetern pro Person;
c) in ausgewiesenen Therapiebecken errechnet sich die maximale Anzahl 
an Personen, die sich gleichzeitig im Becken aufhalten, aus der
Wasserfläche mit 4,5 Quadratmetern pro Person bei Schwimmerb-ecken 
und mit 2,7 Quadratmetern pro Person bei Nichtschwimmerbecken;
d) für Liegewiesen und Liegeflächen errechnet sich die maximale Anzahl 
an Personen, die sich gleichzeitig auf diesen niederlassen, aus der Liege-
fläche mit 10 Quadratmetern pro Person;
für die Bestimmung der maximalen Personenzahl in den Bädern insgesamt 
sind sowohl die Wasserfläche als auch die Liegefläche heranzuziehen.
2. während des gesamten Badebetriebs muss ein Abstand von mindes-
tens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen, die nicht 
unter § 3 Absatz 2 Satz 2 CoronaVO fallen, durchgängig eingehalten wer-
den; Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen, ist zu 
vermeiden; dies gilt nicht für Personen im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 2 
CoronaVO;

CORONA Sonderseiten
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3. falls Räumlichkeiten, insbesondere Toiletten, die Einhaltung des Min-
destabstands nicht zulassen, ist die Anzahl der Personen, die die Toiletten 
gleichzeitig benutzen dürfen, entsprechend zu beschränken;
4. Zu- und Ausstiege aus den Becken sind räumlich voneinander zu tren-
nen; sofern dies nicht möglich ist, ist auf andere Weise sicherzustellen, 
dass der Mindestabstand beim Betreten und Verlassen der Becken ein-
gehalten werden kann; die Betreiber haben darauf hinzuwirken, dass im 
Rahmen der örtlichen Gegebenheiten der Zutritt zu Sprungtürmen, Was-
serrutschen und ähnlichen Attraktionen gesteuert wird und Warteschlan-
gen vermieden werden;
5. Kontakte außerhalb der Schwimmbecken und der einzelnen Attrakti-
onen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken; Ansammlungen im Ein-
gangsbereich sind untersagt; die Betreiber haben darauf hinzuwirken, 
dass im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten und des Notwendigen der 
Zutritt zu den Bädern gesteuert wird und Warteschlangen vermieden wer-
den, insbesondere durch vorherige Reservierung oder Ticketbuchung;
6. es dürfen ausschließlich persönliche Schwimm- und Trainingsutensilien, 
insbesondere Schwimmflügel und Schwimmbrillen, verwendet werden, 
sofern diese in der Badeordnung zugelassen sind;
7. bei der Umkleide sollen möglichst Einzelkabinen genutzt und die An-
zahl der Spinde entsprechend eingeschränkt werden, um den Mindestab-
stand sicherzustellen;
8. das Duschen vor dem Baden ist in Abhängigkeit von den örtlichen Ge-
gebenheiten in Kleinstgruppen durchzuführen; dabei ist im Duschraum 
eine maximale Anzahl von drei Personen pro 20 Quadratmetern einzuhal-
ten; das Duschen nach dem Baden findet nicht im Duschraum statt; auf 
das Föhnen der Haare soll nach Möglichkeit verzichtet werden;
9. Textilien, insbesondere Handtücher und Bademäntel, die an die Nut-
zerinnen oder Nutzer ausgegeben werden, sind nach jeder Nutzerin und 
jedem Nutzer auszutauschen;
10. die Betreiberinnen und Betreiber der Bäder müssen gewährleisten, 
dass die erforderlichen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen durch-
geführt werden können, insbesondere müssen
a) ausreichende Schutzabstände bei der Nutzung von Verkehrswegen 
 sichergestellt werden,
b) ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zum Hän-
dewaschen zur Verfügung stehen; sofern dies nicht gewährleistet ist, müs-
sen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden,
c) Sitz- und Liegeflächen sowie Barfuß- und Sanitärbereiche täglich gerei-
nigt werden; Handläufe an Beckenleitern, Wasserrutschen und Sprungan-
lagen sind mehrmals täglich zu reinigen;
d) alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller geschlossenen 
Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von Nutzerinnen und Nutzern die-
nen, genutzt werden.
(4) Schwimmkurse und Schwimmunterricht, einschließlich Trainingsein-
heiten und Angebote von Sportvereinen, dürfen ausschließlich individu-
ell oder in Gruppen von maximal zehn Personen erfolgen. Schwimmun-
terricht findet in, möglichst mit Leinen getrennten, Bahnen statt. Dabei 
kann jede Bahn auf einer Bahnlänge von 50 Metern von maximal zehn 
Personen gleichzeitig genutzt werden. Es ist darauf zu achten, dass kein 
Aufschwimmen oder Überholen stattfindet. Bei Schwimmkursen muss die
genutzte Wasserfläche so bemessen sein, dass pro Person mindestens 10 
Quadratmeter Wasserfläche zur Verfügung stehen. Es dürfen ausschließ-
lich persönliche Trainingsutensilien, insbesondere Paddles, Schwimmbret-
ter, Pull Buoys und Schwimmflossen, verwendet werden.
(5) Die Betreiberin oder der Betreiber hat für jedes Becken sowie für jede 
Attraktion eine Person zu bestimmen, die für die Einhaltung der in den 
Absätzen 2 und 4 genannten Regeln verantwortlich ist.
(6) Die Betreiberin oder der Betreiber hat, ausschließlich zum Zweck der 
Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizei-
behörde nach §§ 16, 25 IfSG, die folgenden Daten bei den Nutzerinnen 
und Nutzer zu erheben und zu speichern, sofern die Daten nicht bereits 
vorliegen:
1. Name und Vorname der Nutzerin oder des Nutzers,
2. Datum sowie Beginn des Besuchs unter Angabe der maximal zulässi-
gen Badezeit entsprechend dem gekauften Ticket, und
3. Telefonnummer oder Adresse der Nutzerin oder des Nutzers.
Die Nutzerinnen und Nutzer dürfen Bäder im Sinne des Absatzes 1 nur 
besuchen, wenn sie die Daten nach Satz 1 der Betreiberin oder dem Be-
treiber vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten sind 
von der Betreiberin oder dem Be-treiber vier Wochen nach Erhebung zu 
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löschen. Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung personen-
bezogener Daten bleiben unberührt.

§ 3 Betretungsverbot
Personen,
1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen 
sind, oder
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufwei-
sen, dürfen die Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 und die Bäder im 
Sinne des § 2 Absatz 1 nicht betreten.

§ 4 Gastronomische Angebote und Betrieb weiterer Einrichtungen
(1) Die Zulässigkeit und Ausgestaltung des gastronomischen Angebots 
einschließlich der Ausgabe von Getränken und Waren zum sofortigen Ver-
zehr richten sich nach den für diese Angebote geltenden Vorschriften der 
CoronaVO sowie nach den aufgrund der CoronaVO erlassenen Rechtsver-
ordnungen, insbesondere nach der CoronaVO Gaststätten.
(2) Die Zulässigkeit und Ausgestaltung des Betriebs von angegliederten 
Einrichtungen und Dienstleistungen, insbesondere Kosmetik, Massagen 
und Saunabereichen, richten sich nach den für diese Einrichtungen gel-
tenden Vorschriften der CoronaVO sowie nach den aufgrund der Coron-
aVO erlassenen Rechtsverordnungen, insbesondere nach der CoronaVO 
Kosmetik und medizinische Fußpflege.
(3) Die Zulässigkeit und Ausgestaltung des Betriebs von weiteren Einrich-
tungen, insbesondere Einzelhandel und Souvenirgeschäfte, richten sich 
nach den für diese Einrichtungen und Dienstleistungen geltenden Vor-
schriften der CoronaVO sowie nach den aufgrund der CoronaVO erlasse-
nen Rechtsverordnungen, insbesondere nach der CoronaVO Einzelhandel.

§ 5 Informationspflichten
Durch Aushang außerhalb der Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 
und der Bäder im Sinne des § 2 Absatz 1 sowie in regelmäßigen Ab-
ständen auf den Verkehrsflächen und -wegen innerhalb dieser, sind die 
die Nutzerinnen und Nutzer betreffenden Vorgaben, die in der jeweiligen 
Einrichtung gelten, insbesondere Abstandsregelungen, Hygienevorgaben, 
prägnant und übersichtlich darzustellen, gegebenenfalls unter Verwen-
dung von Piktogrammen.

§ 6 Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz
Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen zum 
Schutz vor Infektionen, insbesondere ergänzende Hygienevorgaben, zu 
erlassen, bleibt von dieser Verordnung unberührt.

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am 6. Juni 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
CoronaVO Sportstätten vom 22. Mai 2020 außer Kraft.
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages außer Kraft, an dem die 
CoronaVO außer Kraft tritt.

Stuttgart, den 4. Juni 2020
Dr. Eisenmann, Lucha

Zum 9.6.2020 wurde die Corona-Verordnung des 
Sozialministeriums private Veranstaltungen 
erlassen und notverkündet:
Sie gilt für private Veranstaltungen in Räumen, die zu diesem Zweck 
vermietet oder sonst zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise 
Restaurants, Eventlocations, Vereinsheime oder Gemeindehäuser. Die 
Veranstaltung ist nur zulässig, wenn an ihr weniger als 100 Personen 
teilnehmen. Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäf-
tigte außer Betracht. Es gelten ferner die im Wesentlichen bereits aus  
anderen Verordnungen bekannten Hygieneregeln, sowie Regelungen 
für Beschäftigte und sonstige Mitwirkende. Es wird das Verhältnis zu 
anderen Vorschriften geklärt und weitere Maßnahmen sind zulässig.

Alles weitere entnehmen Sie dem Verordnungstext wie gewohnt auf  
unserer Homepage oder der Internet-Seite baden-wuerttemberg.de.
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Fachbereich Zentrale Dienste
und Bürgerservice

Neukonzeption des Kindergartenwesens
Abgabefrist 14. Juni  für die Rückmeldung zur zukünftigen 
Betreuungsform
Der Gemeinderat hat am 4. März die Neukonzeption des Kindergar-
tenwesens beschlossen. Damit wurde auch eine neue Entgeltordnung 
beschlossen. Zukünftig werden nicht mehr alle bis dato möglichen 
Buchungsformen angeboten. Die Familien, die sich neu entscheiden 
müssen wurden daher angeschrieben und um Rückmeldung  bis zum 
14. Juni gebeten, wie sie zukünftig ihr Kind / ihre Kinder betreut haben 
möchten. Dies ist deswegen besonders wichtig, weil wir mit den neu 
gewählten Betreuungsformen die Bedarfe in den jeweiligen Ortsteilen 
prüfen wollen.  Ziel soll sein, die Betriebserlaubnisse entsprechend an-
zupassen, um damit  dem steigenden Platzbedarf straubenhardtweit 
gerecht zu werden und den Personaleinsatz gut planen zu können. 
Unsere Bitte an alle beteiligten Eltern, uns ihre Änderungen schriftlich 
zukommen zu lassen und die Rückmeldebögen innerhalb der o.g. Frist 
auszufüllen. Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an Herrn Rudisile wenden 
(07082/948-629, rouven.rudisile@straubenhardt.de).

Bürgerbüro

Fundsachen
1 Brille (Feldrennach)
1 Autoschlüssel (Langenalb)

Eigentumsansprüche können bei der Gemeindeverwaltung, 07082 / 
948-620, Rathaus Conweiler, Bürgerbüro geltend gemacht werden.

Terminvergabe für das Bürgerbüro
Ab sofort ist eine Terminvereinbarung für das Bürgerbüro nicht mehr nur 
über die einzelnen Mitarbeiter selbst, sondern über die Telefonzentrale, 
07082 / 948 – 50 möglich. Diese ist täglich in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr besetzt. Per E-Mail sind wir auch weiterhin wie gewohnt für 
Sie unter buergerbuero@straubenhardt.de erreichbar.

Unsere Glückwünsche

Ortsteil Feldrennach
Riegsinger, Albert  15.6.  85 Jahre

Ortsteil Langenalb
Vischer, Heinz  14.6.  85 Jahre
Merz, Wolfgang  16.6.  70 Jahre

Ortsteil Schwann
Kraus, Rolf  12.6.  80 Jahre
Schiebel, Edith  15.6.  85 Jahre

Am 14.6.2020 feiert Herr Alfred Lillich seinen 90. Geburtstag.
Wir gratulieren dem Jubilar ganz herzlich zu seinem Ehrentag und wün-
schen alles Gute für die nächsten Jahre.

Am 15.6.2020 feiert Frau Irmgard Linder ihren 90. Geburtstag.
Wir gratulieren der Jubilarin ganz herzlich zu ihrem Ehrentag und wün-
schen alles Gute für die nächsten Jahre.

Am 17.6.2020 feiert Herr Berthold Ratke seinen 90. Geburtstag.
Wir gratulieren dem Jubilar ganz herzlich zu seinem Ehrentag und wün-
schen alles Gute für die nächsten Jahre.

Herzlichen Glückwunsch zum Fest der Goldenen Hochzeit

Am 13.6.2020 feiern die Eheleute Veronika und Eberhardt Müller, 
das Fest der Goldenen Hochzeit.
Wir gratulieren dem Jubelpaar ganz herzlich zu diesem Ehrentag und 
wünschen noch viele gemeinsame Ehejahre.

Bitte haben Sie Verständnis: Auf Grund der aktuellen Situation  
sieht Herr Bürgermeister Viehweg derzeit von persönlichen  
Besuchen zu Geburtstagen oder Ehejubiläen ab.

Fachbereich Finanzen

Austausch Wasserzähler
Nach den Bestimmungen des Eichgesetzes sind in regelmäßigen Ab-
ständen die Hauswasserzähler aller Anschlussnehmer auszutauschen.
Wegen Ablauf der Eichfristen muss daher in nächster Zeit in allen Orts-
teilen dieser Austausch durchgeführt werden. (Einbau 2014)
Diese Wechselaktion wird von der GWS Michael Gräfe Installateur, 
Bleichstraße 1, 99958 Gräfentonna durchgeführt.
Wir bitten die Aktion zu unterstützen und den Installateuren den rei-
bungslosen Ein- und Ausbau der Wasseruhren entsprechend den Be-
stimmungen der Wasserabgabesatzung zu ermöglichen. Dies bedeutet 
jederzeit freier Zugang zur Wasseruhr zu gewähren.
Die Austauschaktion erfolgt für den Hausbesitzer kostenlos.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Abteilung 
Haushalt und Steuern der Gemeinde Straubenhardt Frau Kitschun Tel.: 
07082/9487-35.

E I N L A D U N G
Am Donnerstag, 18. Juni 2020, findet um 17:00 Uhr im großen Saal 
der Mehrzweckhalle in Keltern - Weiler eine Sitzung des 

Abwasserverbandes "Oberes Pfinz- und Arnbachtal"

statt. Die Bevölkerung wird hierzu eingeladen.
Die Sitzung findet unter folgenden Vorkehrungen zum Infektionsschutz 
statt: Die Anzahl der Zuhörer ist auf die Zahl der gestellten Stühle be-
grenzt. Sollte kein Sitzplatz im Zuhörerbereich mehr frei sein, gehen Sie 
bitte wieder nach Hause. Beim Betreten der Halle sind die Hände zu des-
infizieren. Bitte während des gesamten Aufenthalts in der Halle einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. 
 Keltern, 8. Juni 2020, Steffen Bochinger, Verbandsvorsitzender

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung
1. Wahl des Verbandsschriftführers   Vorl. 2/2020 AbWV

2. Bericht über die in 2019 umgesetzten Baumaßnahmen  

3. Feststellung des Jahresabschlusses für den Abwasserverband  
Oberes Pfinz- und Arnbachtal für das Wirtschaftsjahr 2019    
 Vorl. 1/2020 AbWV

4. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes 
oberes Pfinz- und Arnbachtal 2020   Vorl. 3/2020 AbWV

5. Übertragung der Mittelbewirtschaftung auf den Verwaltungsrat  
 Vorl. 4/2020 AbWV

6. Vorstellung der in 2020/2021 vorgesehenen Investitionen und 
Festlegung der Prioritätenliste  

7. Bekanntgaben und Verschiedenes  

Fachbereich Bauen und Wohnen

Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR) Aus-
schreibung Jahresprogramm 2021
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat das 
Jahresprogramm 2021 zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
(ELR) mit Bekanntmachung vom 15. Mai 2020 im Staatsanzeiger aus-
geschrieben.

Das ELR
Mit ELR hat das Land Baden-Württemberg ein umfassendes Förderan-
gebot für die strukturelle Entwicklung ländlich geprägter Dörfer und 
Gemeinden geschaffen. Gefördert werden Projekte, die lebendige Orts-
kerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten ermöglichen, eine 
wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienstleistungen sichern so-
wie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Ziel des Jahresprogramms 
2021 ist, Impulse zur innerörtlichen Entwicklung und Aktivierung der 
Ortskerne zu setzen. Projektträger und Zuwendungsempfangende kön-
nen neben den Kommunen beispielsweise auch Vereine, Unternehmen 
und Privatpersonen sein. 
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3. falls Räumlichkeiten, insbesondere Toiletten, die Einhaltung des Min-
destabstands nicht zulassen, ist die Anzahl der Personen, die die Toiletten 
gleichzeitig benutzen dürfen, entsprechend zu beschränken;
4. Zu- und Ausstiege aus den Becken sind räumlich voneinander zu tren-
nen; sofern dies nicht möglich ist, ist auf andere Weise sicherzustellen, 
dass der Mindestabstand beim Betreten und Verlassen der Becken ein-
gehalten werden kann; die Betreiber haben darauf hinzuwirken, dass im 
Rahmen der örtlichen Gegebenheiten der Zutritt zu Sprungtürmen, Was-
serrutschen und ähnlichen Attraktionen gesteuert wird und Warteschlan-
gen vermieden werden;
5. Kontakte außerhalb der Schwimmbecken und der einzelnen Attrakti-
onen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken; Ansammlungen im Ein-
gangsbereich sind untersagt; die Betreiber haben darauf hinzuwirken, 
dass im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten und des Notwendigen der 
Zutritt zu den Bädern gesteuert wird und Warteschlangen vermieden wer-
den, insbesondere durch vorherige Reservierung oder Ticketbuchung;
6. es dürfen ausschließlich persönliche Schwimm- und Trainingsutensilien, 
insbesondere Schwimmflügel und Schwimmbrillen, verwendet werden, 
sofern diese in der Badeordnung zugelassen sind;
7. bei der Umkleide sollen möglichst Einzelkabinen genutzt und die An-
zahl der Spinde entsprechend eingeschränkt werden, um den Mindestab-
stand sicherzustellen;
8. das Duschen vor dem Baden ist in Abhängigkeit von den örtlichen Ge-
gebenheiten in Kleinstgruppen durchzuführen; dabei ist im Duschraum 
eine maximale Anzahl von drei Personen pro 20 Quadratmetern einzuhal-
ten; das Duschen nach dem Baden findet nicht im Duschraum statt; auf 
das Föhnen der Haare soll nach Möglichkeit verzichtet werden;
9. Textilien, insbesondere Handtücher und Bademäntel, die an die Nut-
zerinnen oder Nutzer ausgegeben werden, sind nach jeder Nutzerin und 
jedem Nutzer auszutauschen;
10. die Betreiberinnen und Betreiber der Bäder müssen gewährleisten, 
dass die erforderlichen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen durch-
geführt werden können, insbesondere müssen
a) ausreichende Schutzabstände bei der Nutzung von Verkehrswegen 
 sichergestellt werden,
b) ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zum Hän-
dewaschen zur Verfügung stehen; sofern dies nicht gewährleistet ist, müs-
sen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden,
c) Sitz- und Liegeflächen sowie Barfuß- und Sanitärbereiche täglich gerei-
nigt werden; Handläufe an Beckenleitern, Wasserrutschen und Sprungan-
lagen sind mehrmals täglich zu reinigen;
d) alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller geschlossenen 
Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von Nutzerinnen und Nutzern die-
nen, genutzt werden.
(4) Schwimmkurse und Schwimmunterricht, einschließlich Trainingsein-
heiten und Angebote von Sportvereinen, dürfen ausschließlich individu-
ell oder in Gruppen von maximal zehn Personen erfolgen. Schwimmun-
terricht findet in, möglichst mit Leinen getrennten, Bahnen statt. Dabei 
kann jede Bahn auf einer Bahnlänge von 50 Metern von maximal zehn 
Personen gleichzeitig genutzt werden. Es ist darauf zu achten, dass kein 
Aufschwimmen oder Überholen stattfindet. Bei Schwimmkursen muss die
genutzte Wasserfläche so bemessen sein, dass pro Person mindestens 10 
Quadratmeter Wasserfläche zur Verfügung stehen. Es dürfen ausschließ-
lich persönliche Trainingsutensilien, insbesondere Paddles, Schwimmbret-
ter, Pull Buoys und Schwimmflossen, verwendet werden.
(5) Die Betreiberin oder der Betreiber hat für jedes Becken sowie für jede 
Attraktion eine Person zu bestimmen, die für die Einhaltung der in den 
Absätzen 2 und 4 genannten Regeln verantwortlich ist.
(6) Die Betreiberin oder der Betreiber hat, ausschließlich zum Zweck der 
Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizei-
behörde nach §§ 16, 25 IfSG, die folgenden Daten bei den Nutzerinnen 
und Nutzer zu erheben und zu speichern, sofern die Daten nicht bereits 
vorliegen:
1. Name und Vorname der Nutzerin oder des Nutzers,
2. Datum sowie Beginn des Besuchs unter Angabe der maximal zulässi-
gen Badezeit entsprechend dem gekauften Ticket, und
3. Telefonnummer oder Adresse der Nutzerin oder des Nutzers.
Die Nutzerinnen und Nutzer dürfen Bäder im Sinne des Absatzes 1 nur 
besuchen, wenn sie die Daten nach Satz 1 der Betreiberin oder dem Be-
treiber vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten sind 
von der Betreiberin oder dem Be-treiber vier Wochen nach Erhebung zu 
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löschen. Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung personen-
bezogener Daten bleiben unberührt.

§ 3 Betretungsverbot
Personen,
1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen 
sind, oder
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufwei-
sen, dürfen die Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 und die Bäder im 
Sinne des § 2 Absatz 1 nicht betreten.

§ 4 Gastronomische Angebote und Betrieb weiterer Einrichtungen
(1) Die Zulässigkeit und Ausgestaltung des gastronomischen Angebots 
einschließlich der Ausgabe von Getränken und Waren zum sofortigen Ver-
zehr richten sich nach den für diese Angebote geltenden Vorschriften der 
CoronaVO sowie nach den aufgrund der CoronaVO erlassenen Rechtsver-
ordnungen, insbesondere nach der CoronaVO Gaststätten.
(2) Die Zulässigkeit und Ausgestaltung des Betriebs von angegliederten 
Einrichtungen und Dienstleistungen, insbesondere Kosmetik, Massagen 
und Saunabereichen, richten sich nach den für diese Einrichtungen gel-
tenden Vorschriften der CoronaVO sowie nach den aufgrund der Coron-
aVO erlassenen Rechtsverordnungen, insbesondere nach der CoronaVO 
Kosmetik und medizinische Fußpflege.
(3) Die Zulässigkeit und Ausgestaltung des Betriebs von weiteren Einrich-
tungen, insbesondere Einzelhandel und Souvenirgeschäfte, richten sich 
nach den für diese Einrichtungen und Dienstleistungen geltenden Vor-
schriften der CoronaVO sowie nach den aufgrund der CoronaVO erlasse-
nen Rechtsverordnungen, insbesondere nach der CoronaVO Einzelhandel.

§ 5 Informationspflichten
Durch Aushang außerhalb der Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 
und der Bäder im Sinne des § 2 Absatz 1 sowie in regelmäßigen Ab-
ständen auf den Verkehrsflächen und -wegen innerhalb dieser, sind die 
die Nutzerinnen und Nutzer betreffenden Vorgaben, die in der jeweiligen 
Einrichtung gelten, insbesondere Abstandsregelungen, Hygienevorgaben, 
prägnant und übersichtlich darzustellen, gegebenenfalls unter Verwen-
dung von Piktogrammen.

§ 6 Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz
Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen zum 
Schutz vor Infektionen, insbesondere ergänzende Hygienevorgaben, zu 
erlassen, bleibt von dieser Verordnung unberührt.

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am 6. Juni 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
CoronaVO Sportstätten vom 22. Mai 2020 außer Kraft.
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages außer Kraft, an dem die 
CoronaVO außer Kraft tritt.

Stuttgart, den 4. Juni 2020
Dr. Eisenmann, Lucha

Zum 9.6.2020 wurde die Corona-Verordnung des 
Sozialministeriums private Veranstaltungen 
erlassen und notverkündet:
Sie gilt für private Veranstaltungen in Räumen, die zu diesem Zweck 
vermietet oder sonst zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise 
Restaurants, Eventlocations, Vereinsheime oder Gemeindehäuser. Die 
Veranstaltung ist nur zulässig, wenn an ihr weniger als 100 Personen 
teilnehmen. Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäf-
tigte außer Betracht. Es gelten ferner die im Wesentlichen bereits aus  
anderen Verordnungen bekannten Hygieneregeln, sowie Regelungen 
für Beschäftigte und sonstige Mitwirkende. Es wird das Verhältnis zu 
anderen Vorschriften geklärt und weitere Maßnahmen sind zulässig.

Alles weitere entnehmen Sie dem Verordnungstext wie gewohnt auf  
unserer Homepage oder der Internet-Seite baden-wuerttemberg.de.
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Wo liegen die Förderschwerpunkte?
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Sicherung der ört-
lichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des tägli-
chen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. Gefördert werden 
unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfläden, Metzgereien, Bäckereien 
und Handwerksbetriebe. Zur Grundversorgung können auch Arztpra-
xen, Apotheken und andere Dienstleistungen im Gesundheitsbereich 
gehören. Investitionen von Kleinstunternehmen der Grundversorgung 
und für Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen können mit ei-
nem erhöhten Fördersatz von bis zu 30 % (ggf. 35 % bei zusätzlichem 
CO2-Speicherzuschlag) gefördert werden.

Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung werden die Er-
haltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere durch Umnutzung 
vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Erreichung zeitgemäßer 
Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierungen), innerörtliche Nach-
verdichtung (ortsbildprägende Neubauten in Baulücken), Verbesserung 
des Wohnumfeldes, Entflechtung unverträglicher Gemengelagen sowie 
die Neuordnung mit Baureifmachung von Grundstücken gefördert. Bei 
eigengenutzten wohnraumbezogenen Projekten liegt der Regelförder-
satz bei 30 %. Der Höchstbetrag pro Wohneinheit beträgt grundsätzlich 
20.000 € (Modernisierung /Neubau), bei Umnutzungen bis zu 50.000 €. 
Für den Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung wird etwa die 
Hälfte der zur Verfügung stehenden Mittel im Jahresprogramm 2021 
eingesetzt.
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte unterstützt, 
die zur Entflechtung störender Gemengelagen im Ortskern beitragen. Da-
rüber hinaus sind Projekte von kleinen und mittleren Unternehmen, die 
zum Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur sowie zur Sicherung und 
Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen beitragen, förderfähig. 

CO
2
-Speicherzuschlag

Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO
2
 bindende 

Baustoffe wie z.B. Holz im Tragwerk einsetzt, kann grundsätzlich einen 
Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf den Regelfördersatz und eine er-
höhte Maximalförderung bekommen, sofern dies nach beihilferechtli-
chen Bestimmungen möglich ist.

Antragsverfahren
Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können ausschließlich 
von den Städten/Gemeinden gestellt werden. Diese Aufnahmeanträge 
enthalten auch die privaten Projekte. Die Aufnahmeanträge werden 
über das Landratsamt dem Regierungspräsidium vorgelegt. Das Mi-
nisterium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz entscheidet im 
Frühjahr 2021 über die Aufnahme in das ELR. 
Daher ist es notwendig, dass die Unterlagen zu den privaten Projekten 
bis spätestens 15.9.2020 bei der Gemeinde vorliegen.
Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in Frage kommen 
könnte, so wenden sie sich an Herr Auer, Tel. 07082/948517, E-Mail: 
dietrich.auer@straubenhardt.de, um die erforderlichen Unterlagen ab-
zustimmen.
Es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen werden, die zeit-
nah im Anschluss an die Förderentscheidung im Frühjahr 2021 umge-
setzt und davor nicht begonnen wurden.
Weitere allgemeine Informationen über die Fördervorrausetzungen, 
die Förderhöhe und das Verfahren zur Antragsstellung finden Sie unter  
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendli-
cher-raum/foerderung/elr/ oder unter https://rp.baden-wuerttemberg.
de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx

Gemeinde Straubenhardt, 12.6.2020

Kindertagesstätten

Waldkindergarten Straubenhardt
Nach Wochen der Corona „Zwangspause“ hat der Waldkindergarten 
Straubenhardt am 12.5.20 seine Tore, im reduzierten Regelbetrieb, wie-
der geöffnet. Endlich hört man wieder Kinderlachen auf dem Gelände 
des Waldkindergartens.
Die letzten Wochen wurde viel gespielt, die Natur bestaunt und Zeit 
zusammen verbracht. Vor allem die Themen Frösche, der Kuckuck und 
Wildpflanzen waren seit der Eröffnung sehr präsent. Auch der Umwelt-
schutz war ein Anlass zum Gespräch bei den Waldkindergartenkindern, 

leider mussten wir feststellen, dass „unser“ Wald sehr verschmutzt war. 
Gemeinsam mit dem Förster Herrn Bruder haben wir drei volle Säcke 
Hausmüll aus dem Wald geräumt. Die Waldkindergartenkinder waren 
sehr empört und hoffen, dass dies nicht wieder vorkommt. 
An den Hochbeeten des Waldkindergartens wurde auch fleißig gear-
beitet. Die Hochbeete dienen uns dazu, mit den Kindern verschiedene 
Pflanzen kennenzulernen. Dadurch können die Kinder schon früh Ver-
antwortung für unsere Umwelt übernehmen, indem sie mithelfen sich 
um die Pflanzen zu kümmern. Dieser Bereich bietet uns das ganze Jahr 
über Aufgaben, die wir mit den Kindern wahrnehmen. Alle sind verant-
wortlich, wenn es um das Umgraben, Gießen, Pflanzen und Ernten geht. 
Die Kinder erkennen, dass eine Pflanze Pflege und Zeit benötigt um zu 
reifen. Vergangenen Donnerstag wurden unsere Beete mit Erde gefüllt, 
hier halfen die Waldkinder natürlich tatkräftig. 

Am nächsten Tag wurden die Beete bepflanzt. Gurke, Tomate, verschie-
dene Kräuter und viele Blumen wurden von den Kindern und Erziehern 
in die Erde gesetzt. Das Resultat kann sich sehen lassen, der Waldkin-
dergarten hat nun wieder zwei hübsch bepflanzte Hochbeete. An dieser 
Stelle dankt der Waldkindergarten dem Pflanzenparadies Voigt in Strau-
benhardt für die großzügige Pflanzenspende.  
Die Kinder und Erzieherinnen des Waldkindergartens Straubenhardt 
grüßen alle Kindern, die noch Zuhause sind und wünschen weiterhin 
eine gesunde Zeit. Wir hoffen wir können uns schon bald wiedersehen. 

Schulen

Musik- und Kunstschule Westlicher Enzkreis e.V.
Foto: Kunstkurs 

Corona-Krise: Kurzfristig verfügbare 
Informationen stellen wir Ihnen auf un-
serer Homepage zur Verfügung (www.
mswe.de). Die Schulleitung der MSWE
Kunstkurse: Der Kurs Bildhauern im 
Steinbruch wurde wegen Corona ver-
legt. Den neuen Termin teilen wir in 
Kürze mit. Nachholtermine für den 
Aquarellkurs, der im März unterbrochen 
werden musste: Fr. 19. und Fr. 26.6.20, 
18.30 - 21.00 Uhr, Altes Rathaus Rem-
chingen-Wilferdingen, 1. OG mit Bertold 
Dieterich.
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Ganzjähriger Kunstkurs für Kinder ab 10 Jahren und Jugendliche mit 
Sibylle Burrer: dienstags, 16.45 - 18.00 Uhr, Altes Rathaus Remchin-
gen-Wilferdingen, 1. OG. Hier sind noch Plätze frei. Wir bieten einen 
kostenlosen Schnuppertermin an. 
Büro der Musik- und Kunstschule, Kulturhalle Remchingen, Tel: 07232-
71088, FAX: 07232-79074; info@mswe.de; www.mswe.de. Öffnungs-
zeiten: Mo. – Mi. und Fr. 9.00 – 12.00 Uhr und Do. 14.00 – 18.00 Uhr 
(außer in den Schulferien). 

Soziales

Beratungsstelle für Hilfen im Alter
Marxzeller Straße 53 (altes Rathaus), 75334 Straubenhardt-Langenalb
Bärbel Pfleiderer-Höhn / Telefon 07248/9174-31 / Fax 07248/9174-80
vormittags oder nach telefonischer Vereinbarung (Anrufbeantworter)
E-Mail: beratungsstelle@straubenhardt.de
Beratung bei:
• persönlichen, finanziellen und sozialrechtlichen Fragen im Alter
• Unterstützung, Entlastung von pflegenden oder helfenden Angehörigen
• Fragen zur Pflegeversicherung
• Vermittlung von Diensten
Die Beratungen sind kostenlos und unterliegen der Schweigepflicht.
Hausbesuche sind nach Vereinbarung möglich.
Sprechstunde:  mittwochs von 9.00 bis 10.00 Uhr
donnerstags von 15.00 bis 16.00 Uhr, sonst AB
Sprechzeiten aus gegebenem Anlass nur telefonisch dafür verlängert 
Mittwoch 9.00 bis 11.00 Uhr und Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr.

Bürgertreff Straubenhardt
Ortsteil Conweiler · Wagenweg 1 (bei der 
Straubenhardt-Halle) Tel. 07082/4169198 · 
E-Mail: buergertreff@straubenhardt.com

Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage während der Coro-
na-Pandemie müssen leider alle regelmäßigen Angebote und 
Einzelveranstaltungen entfallen. Wir werden Sie rechtzeitig in-
formieren, sobald sich die Lage entspannt hat.
Allen Nutzern, Kursleitern und Ehrenamtlichen des Bürgertreffs wün-
schen wir auch weiterhin eine stabile Gesundheit! Auf ein baldiges Wie-
dersehen im Bürgertreff! 

Haus der Familie 
Familienbildung westl. Enzkreis e.V.
Das Haus der Familie ist die Weiterbildungs-
stätte im westlichen Enzkreis in Trägerschaft 
Familienbildung Westlicher Enzkreis e.V.
Ort: Haus der Familie, Am Hasenstock 23, 75334 Straubenhardt
Wichtig: Bitte melden Sie sich zu all unseren Kursen und Vor- 
trägen an. Weitere Informationen unter www.hdf-straubenhardt.de
Telefon 07082/929550 | Fax -929564 | kontakt@hdf-straubenhardt.de
Bürozeiten: Mo./Di./Do./Fr. 9.00 – 12.00 Uhr; Mi. 14.00 – 17.00 Uhr 
Sofern die Lockerungen in der Corona-Pandemie nicht noch einmal 
anziehen, dürfen wir voraussichtlich unter Auflagen wieder ab dem 
15.6.2020 unser Haus öffnen und neu starten. 
Wir haben deshalb einen PEKiP Kurs unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften in kleinen neu kreiert.

PEKiP in kleinen Gruppen 
• 7 x Montags, 15.6.2020 – 27.7.2020 9:00 Uhr – 10:00 Uhr;  

EK 20 1 181 Gebühr: 77,00€ (70,00 € Mitglieder) – es fällt kei-
ne Materialgebühr an 

• 7 x Montags, 15.6.2020 – 27.7.2020 10:15 Uhr – 11:15 Uhr; EK 
20 1 182 Gebühr: 77,00€ (70,00 € Mitglieder) – es fällt keine 
Materialgebühr an 

• 7 x Montags, 15.6.2020 – 27.7.2020 11:30 Uhr – 12:30 Uhr; EK 
20 1 183 Gebühr: 77,00€ (70,00 € Mitglieder) – es fällt keine 
Materialgebühr an 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie nach dieser langen Zeit wieder in 
unserem Haus begrüßen können.

Eltern-Kind-Café
Bei schönem Wetter öffnen wir unseren bewährten offenen Treff am 
17.6.2020 15:30 – 17:00 im Garten der Villa unter Einhaltung der Hygie-
nemaßnahmen. Die Kursleiterinnen freuen sich, Sie zwar mit Abstand, aber 
dennoch, begrüßen zu dürfen. Bitte denken Sie an einen Mundschutz. 

Soziale Dienste  
Straubenhardt/Keltern gGmbH
Wir sind für Sie da! Geschäftsführung
Petra Allion
Telefon 07248/9174-60, Fax 07248/9174-65 
E-Mail: SD.GF@Straubenhardt.de 
Karlsbader Str. 9, 75334 Straubenh.-Langenalb 

Sozialstation
Nina Brugger/Ingeborg Walz 
Telefon 07248/9174-20, Fax 07248/9174-80
E-Mail: SD.SozialstationS@straubenhardt.de
24-Stunden-Rufbereitschaft, Notfall-Telefon-Nr. 0151/18248911
Marxzeller Straße 53, 75334 Straubenhardt-Langenalb
• Grund- und aktivierende Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung
•  Hauswirtschaftliche Versorgung und Fahrdienste im Rahmen der Pflege-

versicherung
• Ersatzpflege bei Verhinderung der Pflegeperson
• Erstattungsleistungen im Rahmen der Pflegeversicherung
•  Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung  

(z. B. Injektionen, Verbände usw.)
• Versorgung von Schwerstkranken und Sterbenden
• Qualitätssicherungsbesuche für Pflegegeldempfänger
• Einzelschulungen für pflegende Angehörige in der Häuslichkeit
• Beratung zur Leistung der Kranken- und Pflegeversicherung
• 24-Stunden-Rufbereitschaft
• Vermittlung von Hausnotruf

Nachbarschaftshilfe
Ute Dieter / Karin Heinemann
Telefon 07236/1309-15, Fax 07236/1309-29 (Mo. – Fr. von 8 – 13 Uhr)
E-Mail: SD.Nachbarschaftshilfe@straubenhardt.de
Bachstraße 30, 75210 Keltern-Dietlingen
• Hauswirtschaftliche Versorgung für ältere Menschen
• Essen auf Rädern (täglich warmes Essen, auch sonn- und feiertags)
•  Betreuung von Kindern und Haushalt im Rahmen der Familienpflege 

(z. B. bei Krankheit der Mutter)
•  Niederschwellige Betreuungsleistungen  

im Rahmen der Pflegeversicherung
• Nachtbetreuung von 22.00 bis 6.00 Uhr

Tagespflege
Martina Murr-Weiss/Tanja Sussmann
Telefon 07248/9174-10, Fax 07248/9174-65
E-Mail: SD.Tagespflege@straubenhardt.de Karlsbader Straße 9, 75334 
Straubenhardt-Langenalb
Öffnungszeiten Tagespflege: Mo. – Fr. von 8.00 – 16.30 Uhr
• Besuch an einzelnen oder mehreren Tagen/Woche
• Hol- und Bringdienst
• Schnuppertage
• Abrechnung auch über Pflegekassen
Wir dürfen unsere Türen wieder für Sie öffnen!
Nachdem unsere Tagespflege auf Grund der Corona-Pandemie über 
zwei Monate geschlossen hatte, können wir ab 29.5.2020 lt. Verord-
nung des Landes Baden-Württemberg unsere Einrichtung wieder in 
Betrieb nehmen. Allerdings dürfen wir maximal nur die Hälfte unserer 
Plätze belegen und selbstverständlich werden wir alle vorgeschriebenen 
Schutzmaßnahmen auch strikt einhalten. 
Das Team unserer Tagespflege freut sich sehr darauf, die Gäste nach vie-
len Wochen der Abwesenheit wieder in Langenalb begrüßen zu dürfen.
Das Angebot einer Tagespflege ist nicht nur ideal für die Besucher, die 
neben Pflege- und Betreuungsleistungen auch aktivierende Hilfen und 
altentherapeutische Angebote erhalten, sondern es trägt  auch wesent-
lich zur Entlastung der pflegenden Angehörigen bei. Weitere Informati-
onen erhalten Sie unter der Tel.Nr. 07248/9174-10.
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Mensch sein –  
Mensch bleiben
Geschäftsführung
Michael Blank 
Telefon 07233/679711, Fax 07233/679277
E-Mail m.blank@johanneshaus-oeschelbronn.de
www.johanneshaus-oeschelbronn.de
Am Eichhof 20, 75223 Niefern-Öschelbronn
Gesamtpflegedienstleitung
Linus Federspiel 
Telefon 07233/679797, Fax 07233/679277
E-Mail l.federspiel@johanneshaus-oeschelbronn.de
www.johanneshaus-oeschelbronn.de
Am Eichhof 20, 75223 Niefern-Öschelbronn
Pflegedienstleitung
Annette Grimm, Telefon 07082/4167261, Fax 07082/4167262 
oder Mobil 0176/17233700
E-Mail a.grimm@johanneshaus-straubenhardt.de
Pflugweg 8, 75334 Straubenhardt
Johanneshaus Öschelbronn - Zentrum für Lebensgestaltung im Alter 
Erfahren Sie das Besondere: 
-  inmitten der Natur ein Leben in großzügigen Appartements  

mit allen Leistungen der Pflege und Betreuung
-  mit sozialen Begegnungen, kultureller und geistiger Inspiration 

im Betreuten Wohnen auf Zeit und in der Gastpflege
-  in der Kurzzeit- und vollstationären Pflege
-  im Ernst-Zimmer-Haus für Menschen mit Demenz
Ambulant betreute Wohngemeinschaft Straubenhardt
Wohlfühlen in einer Gemeinschaft:
-  die alternative Wohnform für Menschen 
-  großzügige Appartements mit allen Leistungen der Pflege 
-  barrierefrei und mit 24-Stunden-Betreuung
-  attraktive Gemeinschaftsräume sowie sehr gepflegte Außenanlagen
-  soz. Begegnungen und Geselligkeit mit kultureller u. geistiger Inspiration
-  aktive Alltagsgestaltung nach individuellen Möglichkeiten
Ambulante Dienste Öschelbronn und Straubenhardt
Wir haben Zeit für Sie! Zeit für…
-  Leistungen häuslicher Krankenpflege
-  Leistungen der Grundpflege
-  Hauswirtschaftliche Leistungen
-  24-Stunden-Rufbereitschaft
-  Betreuung, Aktivierung und Begleitung im Alltag
-  Professionelle Beratung in allen Fragen der Pflege
-  Weitere Serviceleistungen auf Anfrage
…den Menschen. Wir freuen uns, Ihnen in allen Fragen der 
Pflege und Betreuung mit unserer Kompetenz zur Seite zu stehen. 
Rufen Sie uns gerne unverbindlich an.

Ambulanter Hospizdienst 
Westlicher Enzkreis e.V.
Verein für Lebensbeistand und 
Sterbebegleitung, Psychosoziale Begleitung, Palliative Beratung

Firma TEAMZIEREIS spendet Gesichtssschutzvisiere 
Gesichtsschutzvisiere „Made in Engelsbrand“, damit wurde der Hos-
pizdienst Westlicher-Enzkreis e.V. am 11.5.2020 von der Firma TEAM- 
ZIEREIS beschenkt. 
Im Alltag hat die Firma mit Zahntechnikern und Zahnärzten zu tun, doch 
wir leben inzwischen in besonderen Zeiten. So wurde in der Produktion 
rasch Raum geschaffen um einen 3D-Drucker zur Gesichtsmasken-Pro-
duktion zu nutzen. Die Masken mit Kunststoffvisier sind einfach in der 
Handhabung und gut zu desinfizieren. Nach einem interessierten Ge-
spräch über unsere Arbeit im ambulanten Hospizdienst erklärte sich der 
Geschäftsführer Hr. Ralph Ziereis sofort bereit Gesichtsvisiere für unsere 
Ehrenamtlichen zu spenden. Für unseren Dienst ist das eine große Un-
terstützung, da wir nun nicht mehr versteckt hinter Mundschutzmasken 
mit den zu begleitenden Menschen sprechen müssen und das Gesicht 
gut erkennbar bleibt. Ein klein wenig mehr gefühlte Nähe zu schwer Er-
krankten wird so, trotz Maskenpflicht ermöglicht. Wir danken der Firma 
TEAMZIEREIS sehr für ihr Engagement. (Text + Foto: Heidi Kunz)

Maria Luise Backheuer und Ralph Ziereis

So erreichen Sie den ambulanten Hospizdienst Westlicher Enz-
kreis:
Koordination, Einsatzleitung, Palliative Beratung: 07236 279 9897
Verwaltung: 07236 279 99 10 
Adresse: 75210 Keltern-Ellmendingen, Ettlinger Str. 15 (Eingang Römerstr.) 
Email: info@hospizdienst-westlicher-enzkreis.de
Homepage: http://hospizdienst-westlicher-enzkreis.de
Spendenkonten: VR Bank Enz plus e.G. 
IBAN: DE94 6669 2300 0020 1160 05 BIC: GENODE61WIR
Sparkasse Pforzheim-Calw  
IBAN: DE19 6665 0085 0000 9652 00 BIC: PZHSDE66XXX

Herzsicheres Straubenhardt 
AED-Standorte in Straubenhardt:
Conweiler:  Straubenhardt-Halle, Außenwandkasten
  Turn- und Festhalle Conweiler,  

Wandkasten – Eingangsbereich
 Vita-Apotheke, Außenbereich am Seiteneingang
 Wilhelm-Ganzhorn-Schule, Wandkasten - Sanitätsraum
Feldrennach:  Firma nVent-Schroff, Pforte am Haupteingang
  Turn- und Festhalle Feldrennach,  

Wandkasten – im Eingangsbereich
Langenalb:  Turn- und Festhalle Langenalb,  

Wandkasten – im Eingangsbereich
 VR-Bank Enz plus eG Geschäftsstelle, im SB-Bereich

www.straubenhardt.dewww.straubenhardt.de
Folgen Sie uns auch auf Facebook unter: 

https://www.facebook.com/gemeinde.straubenhardt
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Ottenhausen: Turn- und Festhalle Ottenhausen, Außenwandkasten
Pfinzweiler: Bürgerhaus/Feuerwehr, Außenwandkasten
Schwann:  Turn- und Festhalle Schwann,  

Wandkasten – im Eingangsbereich,  Rathaus
Eine Übersichtskarte der AED-Standorte finden Sie hier:  
www.steiger-stiftung.de/aed-straubenhardt
Mehr zu dem Projekt erfahren Sie hier: www.steiger-stiftung.de/initiati-
ven/kampf-dem-herztod/100000-leben-zu-retten/straubenhardt
Kennen Sie noch mehr AED-Standorte in Straubenhardt, die wir in die Liste 
ergänzen können? Melden Sie sich gern bei uns: info@steiger-stiftung.de, 
07195/30550. Wollen Sie das Projekt „Herzsicheres Straubenhardt“ un-
terstützen? Jede Spende ist willkommen: Spendenkonto: IBAN DE51 6126 
2345 0004 4440 00 Verwendungszweck: Herzsicheres Straubenhardt

Nepal AID e.V.
Nepalhilfe gegr. 2016 in Straubenhardt
(Quellen: Nepali Times, Kathmandu Post)
Der weltweite Lockdown hat für Nepal weitreichende Folgen. Viele ne-
palesische Gastarbeiter sitzen insbesondere in Malaysia und den Arabi-
schen Emiraten fest.  Nach der nunmehr nahezu dreimonatigen Schlie-
ßung vieler Firmen ist das Ersparte aufgebraucht. Selbst wenn Flüge 
in die Heimat ermöglicht würden, könnten viele die Tickets nicht mehr 
bezahlen. 
Rückkehrer aus Indien sitzen an den Grenzübergängen auf der nepalesi-
schen Seite fest. Nach zum Teil tagelangen Märschen sind die Menschen 
in einer verzweifelten Lage manchmal ohne Essen und Trinken. Über 
die Südgrenze nach Indien sind die meisten Coronainfektionen  einge-
schleppt worden. 
Die Menschen müssen erst getestet werden. Dazu werden die Rückkeh-
rer in Auffanglager  aufgenommen und  Abstrich-Tests durchgeführt.  
Die Testergebnisse sind erst nach drei Tagen vorhanden. Bei negativen 
Testergebnissen dürfen die Rückkehrer in ihre Heimatregionen weiter-
reisen, müssen aber dort nochmal eine 14 tägige Quarantänezeit ein-
halten. 
Die Wirtschaft ist praktisch zum Erliegen gekommen. Die Nepali Times 
sieht aber auch positive Auswirkungen: „Viele Touristen bemängelten 
die schlechte Luftqualität in Kathmandu…, durch den Lockdown ist die-
se viel besser geworden.“ Allerdings nicht in der Weise, wie man es sich 
erhoffen würde.  Drei wesentliche Faktoren spielen bei der Luftver-
schmutzung eine Rolle.  Je zu einem Drittel der Autoverkehr, die Abgase 
der Fabriken im Kathmandutal und die Müllverbrennung.  Der Autor 
weist daraufhin, dass vermehrt Katalysatoren in Fahrzeuge und Schorn-
steine eingebaut werden sollten und es einen Anreiz zur Nutzung erneu-
erbarer Energien geben sollte.( Da sind wir ja mit unserer Planung für 
zwei solarbeheizte Duschen en vogue)

Eine Lockerung des 
Lockdowns ist in Nepal 
noch nicht in Sicht. Die 
Infektionszahlen sind 
seit 14 Tagen deutlich 
angestiegen auf 2912 
bestätigte Fälle (Stand 
6. Juni). 11 Personen 
starben. Im Rasuwa 
Distrikt, in dem unser 
Verein tätig ist, gibt es 
noch keine offiziell be-
stätigten Fälle, obgleich 

unser Freund von Erkrankten berichtete. Die Menschen nicht nur in „un-
serem Dorf“ arbeiten vermehrt auf den Feldern, um die Selbstversor-
gung zu sichern.  Überall in den Treckinggebieten sind die Einnahmen 
weggebrochen, auch die Saison im Spätjahr ist in Gefahr. Dies würde für 
die Menschen in diesen Regionen ein Jahr ohne Lohn bedeuten! „Unser“ 
Englischlehrer berichtet, dass außer Banken und „Ration´s Shops“ keine 
Läden geöffnet haben. Offensichtlich können  Lebensmittel nur ratio-
niert eingekauft werden. Gemeinsamkeiten mit Straubenhardt klingen 
an, wenn er von Problemen mit dem Internet berichtet und dass es „Kat-
zen und Hunde“ hagelt. Dawa hatte ihn Ende Mai besucht. „Unseren 
Kindern“ ginge es in ihren Dörfern soweit gut.  Direkte Kontakte gibt 
es jedoch nicht.

NEPAL AID e.V.
Nepalhilfe gegr. 2016 in Straubenhardt

Hier ein Bild von Dawa mit unserem Lehrer
Wir wollen uns bei allen, die unsere 
Projekte  in der schwierigen Zeit mit 
Spenden weiter unterstützen herz-
lich bedanken.  Wir hoffen, dass wir 
unser Filmprojekt mit Livemusik mit 
Matthias Hautsch im Kommunalen 
Kino in Pforzheim im Spätjahr nach-
holen können. Bleiben Sie uns ge-
wogen. Bleiben Sie gesund. Lassen 
Sie Wissen, Vernunft und Verstand 
über Glaube und Meinung  siegen. 
Unsere derzeitigen persönlichen 
Einschränkungen in Deutschland 

sind meist gering im Vergleich zu dem,  was viele Menschen weltweit 
erleiden müssen! Frank Seiler, Vorstand Nepal Aid e.V.

Soziale Einrichtungen
Wohnberatungsstelle für ältere und behinderte Menschen
Kreisseniorenrat e.V., Ebersteinstraße 25, 75177 Pforzheim. Wenn Sie un-
sere Erfahrung benötigen, rufen Sie ganz einfach an. Unser Büro und die 
Musterwohnung sind von Montag bis Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr 
geöffnet. Tel. 07231/357714, Fax -357708.
Diakonische Bezirksstelle Neuenbürg
75305 Neuenbürg, Poststraße 17, Telefon 07082/948012
www.diakonie-nordschwarzwald.de · dbs-neuenbuerg@diakonie-nsw.de
Sozialberatung, Beratung in Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Bürozeiten: Mo. – Fr. 8.30 – 11.30 Uhr und Di. u. Do. 14.00 – 16.00 Uhr,  
offene Sprechzeiten der sozialen Fachkräfte: Do. 10.30 – 11.30 Uhr  
u. 14.00 – 16.00 Uhr und nach Vereinbarung, telef. Anmeldung erwünscht  
Begegnungszentrum Neuenbürg: Lebensmittel, Secondhand, geöffnet 
Mo. 10.30 – 12.30 Uhr, Mi. 13.30 – 15.30 Uhr, Do. 13.30 – 15.30 Uhr 
und Diakonie-Café geöffnet Mi. 13.30 – 15.30 Uhr, Do. 13.30 – 15.30 Uhr
Wir sind für Sie da!  
Gerne begleiten und beraten wir Sie auf der Suche nach Lösungen bei 
Ihren persönlichen Fragen. Wir sind telefonisch für Sie da. Persönliche 
Termine können derzeit nur nach Vereinbarung in unserer Beratungsstel-
le stattfinden. Sie erreichen uns montags bis freitags in der Zeit von 9.00 
und 12.00 Uhr. Das Diakoniecafé und das Trauercafé können wir leider 
noch nicht öffnen. Nutzen Sie die Möglichkeit und kontaktieren Sie uns 
per Telefon oder E-Mail. Unsere Telefonnummer: 07082 / 948012
E-Mail: dbs-neuenbuerg@diakonie-nsw.de
AWO – Arbeiterwohlfahrt
AWO Soziale Dienste Nordschwarzwald gGmbH, Ispringer Straße 1, 
75172 Pforzheim. Mobiler Dienst, Individuelle Schwerstbehindertenbe-
treuung / Essen auf Rädern – Telefon 07231/1442412

Tagesmütter Enztal e. V.
Beratung und Vermittlung, Bahnhofstraße 118, 75417 Mühlacker
Telefon 07041/8184711, E-Mail: info@tagesmuetter-enztal.de
www.tagesmuetter-enztal
Landratsamt Enzkreis
Einheitlicher Ansprechpartner für in- und ausländische Dienstleister, vor 
allem in Sachen gewerberechtliche Erlaubnisse, Herr Gerhard Fauth, 
Landratsamt Enzkreis, Zähringerallee 3, 75177 Pforzheim,
Telefon 07231/308-9307, Telefax 07231/308-94 40
E-Mail: einheitlicher.ansprechpartner@enzkreis.de

Landratsamt Enzkreis, Gesundheitsamt
Bahnhofstraße 28, 75172 Pforzheim, Telefon 07231/308-9743
Hilfen und Beratung in der Schwangerschaft
Kontakt- u. Informationsstelle für Selbsthilfe/Selbsthilfegruppen (KISS)
Pädagogische und psychotherapeutische Beratungsstelle  
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Heckwiesenweg 2, 75203 Königsbach-Stein, Telefon 07232/319819,
E-Mail: info@ephrata.de, Internet:www.ephrata.de; Evangelische Allianz. 
Termine nach telefonischer Vereinbarung. Telefonisch erreichbar sind wir: 
Montags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr und dienstags und donners-
tags von 16.00 bis 17.30 Uhr.

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Pforzheim
Hohenzollernstraße 34, 75175 Pforzheim, Telefon 07231/30870
Beratung bei Trennung und Scheidung, bei Erziehungsfragen und in 
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schwierigen Lebenslagen. Außensprechstunde in der Villa Kling, Hasen-
stock 23, mittwochnachmittags, 14-tägig. Anmeldung erforderlich.

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
KISTE – Hilfen für Kinder und Jugendliche von psychisch- und suchtkran-
ker Eltern mit Gewalterfahrung. Hohenzollernstraße 34, 75177 Pforz-
heim, Telefon 07231/30870

bwlv-Zentrum Pforzheim im Haus der seelischen Gesundheit 
„Lore Perls“, Fachstelle Sucht, Fachstelle für psychisch kranke Menschen, 
Tagesklinik. Offene Sprechstunde montags 13.00 bis 15.00 Uhr, 
Luisenstraße 54-56, 75172 Pforzheim, Telefon 07231/1394080, 
Fax 07231/13940899.

DemenzZentrum der Enzkreis-Kliniken – Standort Keltern
Betreuungsgruppe für Demenzkranke dienstags von 15.00 bis 17.00 Uhr, 
Angehörigengesprächskreise einmal monatlich mittwochs, Beratungs-
termine nach Vereinbarung; Bachstraße 32, 75210 Keltern-Dietlingen, 
Telefon 07236/130-508, Fax 07236/130-877.

Beratungsstelle für Wohnungslosigkeit und Existenzsicherung
–  Wir sind Anlaufstelle für Menschen, die von Wohnungslosigkeit 

bedroht oder betroffen sind und in ungesicherten/unzumutbaren 
Wohnverhältnissen leben.

–  Wir bieten Ihnen persönliche Beratung und Informationen,  
die sich bei allen Fragen der Wohnungslosigkeit und Existenz- 
sicherung ergeben.

–  Wir unterstützen Sie bei Fragen der Existenzsicherung (Arbeits- 
losengeld II, Sozialhilfe), stellen bei Bedarf Kontakt zu Behörden  
und anderen Einrichtungen her und belgeiten Sie.

Sprechzeiten nach Vereinbarung im Wichernhaus in Pforzheim oder vor   
Ort. Adresse: Wichernhaus der Pforzheimer Stadtmission e.V., Westl. 120, 
75172 Pforzheim, Telefon 07231/566196-0 (Zentrale), FB-Enzkreis@ 
wichernhaus-pforzheim.de
Alkohol, Medikamente, Nikotin, Glücksspiel, problematischer 
Internetgebrauch – ein Problem für Sie geworden?
Wir bieten Beratung und Behandlung für Betroffene und Angehörige an. 
Kontakt über offene Sprechstunden: Dienstag 10 – 12 Uhr / Donnerstag 
17 – 18 Uhr, Donnerstag 18.30 – 20.30 Uhr (14-tägig für Glücksspiel- 
und Internetabhängige) und nach telefonischer Vereinbarung, 
Telefon 07231/378712. Suchtberatungsstelle/Diakonische Suchthilfe, 
Wurmberger Str. 4, 75172 PF Selbsthilfegruppe für Spiel- und Interne-
tabhängige: Wöchentlich  donnerstags von 18.30 – 20.30 Uhr in der 
Suchtberatungsstelle, Telefon 07231/778705-0.

Suchtprobleme? BKE – Blaues Kreuz in der evang. Kirche
Telefon 07231/6076084 oder 0176/51344948
pro familia Pforzheim e. V.
Beratungsstelle, Parkstr. 19 – 21, 75175 Pforzheim, Tel. 07231/6075860.  
Beratung rund um Schwangerschaft und Elternschaft, anerkannte  
Beratungsstelle im Schwangerschaftskonflikt (§219), Beratung zu  
Sexualität, Partnerschaft, Familienplanung und Verhütung, Sexualpädagogik.
Beratungsstelle „Aus-WEG?!“
Beratung und Begleitung im Schwangerschaftskonflikt, nach Abtreibung 
u. Prävention. Öffnungszeiten: Montag 9 – 12 Uhr, Dienstag 12 – 15 Uhr, 
Donnerstag 17 – 20 Uhr und nach Vereinbarung.
Adresse: Westliche Karl-Friedrich-Str. 31 (Ecke Westliche/Leopoldplatz), 
75172 Pforzheim, Telefon 07231/4246000, Fax 07231/4646020,
E-Mail: info@ausweg-pforzheim.de, www.ausweg-pforzheim.de.

„Anlaufstelle“ – Hilfe in Lebenskrisen und bei Suizid-Gefahr
Tel. 0171/8025110, tägliche Bereitschaft, 75172 Pforzh., Luisenstr. 54-56
Lilith – Beratungsstelle für Mädchen und Jungen 
zum Schutz vor sexueller Gewalt Pforzheim-Enzkreis
Hohenzollernstraße 34, 75177 Pforzheim, Telefon 07231/353434
E-Mail. info@lilith-beratungsstelle.de, www.lilith-beratungsstelle.de
Telefonzeiten: montags, donnerstags und freitags von 9.00 – 12.00 Uhr 
mittwochs von 14.00 – 16.00 Uhr, donnerstags von 16.00 – 18.00 Uhr
Diakonie Pforzheim
Beratung über Hilfen in der Schwangerschaft/Schwangerschafts- 
konfliktberatung nach § 219 StGB, Goethestraße 41, 75173 Pforzheim 
Termine nach Vereinbarung, Telefon 07231/42865-0
Sterneninsel e. V. – Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
für Pforzheim und Enzkreis

Wittelsbacherstraße 18, 75177 Pforzheim, Telefon 07231/8001008
mail@sterneninsel.com, www. sterneninsel.com
Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen
Caritasverband e. V. Pforzheim, Haus der seelischen Gesundheit
Dillsteiner Straße 3, 75173 Pforzheim, Telefon 07231/128-580
Öffnungszeiten Montag bis Freitag 10 – 16 Uhr
Frühe Hilfen des Caritasverbands Pforzheim e. V.
Familienhebamme/Kinderkrankenpflegerin/Familienbegleitung
Wir bieten Unterstützung für Familien mit Kindern unter drei Jahre.
Kontakt: Telefon 07231/128844, E-Mail: fruehe.hilfen@caritas-pforzheim.de
Telefonseelsorge (bundesweit einheitlich): 0800/111 0 111

Plan B gGmbH Jugend- und Suchtberatung – Beratung und Behand-
lung für Jugendliche, Suchtgefährdete, Abhängige und deren Angehörige 
Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim, Tel. 07231 92277-0, www.planb-pf.de 
Telefonisch erreichbar: Mo., Di., Do. 9.00-12.00 und 14.00-18.00 Uhr 
Mi. 14.00-18.00 Uhr, Fr. 9.00-13.00 Uhr, Termine nach Vereinbarung
Diakonisches Werk Pforzheim-Land  
Kirchliche allgemeine Sozialarbeit für Langenalb: 
Beratung zu allen sozialen Fragen, Informationen über Rechte und 
Pflichten, Unterstützung gegenüber Behörden. 
Tobias Zupp, Tel. 07232/3133717, E-Mail: zupp@dw-pforzheim-land.de
Psychosoziale Krebsberatungsstelle für Betroffene und Angehörige
Einzel-, Paar- oder Familiengespräche und fachlich geleitete Gesprächs- 
und Entspannungsgruppen. Kanzlerstraße 2-6, 75175 Pforzheim, Tel. 
07231 969 8900. Aktuelle Termine unter: www.kbs-pforzheim.de

Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) für 
psychisch kranke Menschen im Enzkreis und in der Stadt Pforzheim
Östliche Karl-Friedrich-Straße 9 (2.OG), 75175 Pforzheim,
Telefon: 07231/ 39-1086, Mail: ibb-enzkreis@stadt-pforzheim.de,
offene Sprechzeiten jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 16.00-18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Landratsamt Enzkreis

Beteiligungsplattform zur Nachhaltigkeits- 
Strategie: Bereits viele Ideen zur Umsetzung 
der Agenda 2030 im Enzkreis eingegangen
ENZKREIS. Nach knapp zwei Wochen Laufzeit zieht Dr. Jannis Hoek, Ko-
ordinator kommunaler Entwicklungspolitik, ein erstes Zwischenfazit der 
digitalen Beteiligung zur Nachhaltigkeits-Strategie des Enzkreises: „Ich 
freue mich sehr über die Qualität und Vielfalt der bislang eingegange-
nen Ideen!“ Um noch mehr Menschen im Enzkreis die Möglichkeit zu ge-
ben, sich bei der Umsetzung der Agenda 2030 einzubringen, wurde der 
Zeitraum zur Teilnahme bis zum 5. Juli verlängert. Die Internetadresse 
lautet https://agenda2030.enzkreis.de. 
Jede und jeder im Enzkreis mit einem Internetzugang kann sich aktiv 
in die nachhaltige Kreisentwicklung einbringen. „Sollte zuhause kein 
Internetzugang vorhanden sein, sprechen Sie doch Freunde oder Famili-
enmitglieder an – der Austausch über konkrete Ideen und Maßnahmen-
vorschläge für eine nachhaltige Kreisentwicklung lohnt sich allemal“, 
rät Edith Marqués Berger, die Leiterin der Stabsstelle Klimaschutz und 
Kreisentwicklung.
 „Die Menschen im Enzkreis können durch ihre Beteiligung nur gewin-
nen“, verdeutlicht auch Landrat Bastian Rosenau. „Die Bürgerinnen und 
Bürger sind über die Plattform direkt in die Gestaltung der Zukunft ein-
bezogen, ihre Ideen und Vorschläge werden dadurch in der zukünftigen 
Entwicklung des Enzkreises berücksichtigt.“ Die Nachhaltigkeits-Strate-
gie für den Enzkreis wird einen Maßnahmenkatalog enthalten, der nach 
einer Vorberatungsphase vom Kreistag verabschiedet und gemeinsam 
mit der Kreisverwaltung in den kommenden Jahren umgesetzt werden 
soll. „Die Beteiligung lohnt sich also auf jeden Fall auch zur Gestaltung 
der eigenen Lebenswelt“, so Rosenau.  (enz) 

www.straubenhardt.dewww.straubenhardt.de
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Kirchen

Für alle Kirchengemeinden
Wochenspruch
Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich.
 Lukas 10, 16a
I can`t breathe – ich kann nicht atmen!
I can´t breathe – ich kann nicht atmen. Das Gefühl von vielen Men-
schen, die sich unter den Corona-Maßnahmen eingeschränkt und 
sprichwörtlich bevormundet fühlen. Wir sehnen uns danach, frei atmen 
zu können. Wind und Weite, Freiheit genießen zu können. „Die Frei-
heit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt“ 
hat uns Immanuel Kant ins Stammbuch geschrieben. Wem es nur um 
seine Freiheit geht, um seine Rechte und Selbstverwirklichung, der ver-
hält sich kindisch und unreif, letztlich wie ein ausgewachsener Ichling. 
„Die Freiheit besteht darin, dass man alles das tun kann, was einem 
anderen nicht schadet.“ (Matthias Claudius). Diese Haltung hilft auch 
mit Abstandsregeln und Maskenpflicht, verantwortlich und gelassen 
umzugehen. Auf einer einsamen Insel kann jeder tun und lassen, was er 
will. Sobald andere Mitgeschöpfe ins Spiel kommen, ist verantwortliche 
Freiheit eingeschränkt durch unser Miteinander. Dazu hat uns Gott in 
den 10 Geboten wertvolle Regeln gegeben. Jesus Christus ermutigt uns 
dazu, den anderen niemals aus dem Blick zu verlieren. I can´t breathe 
– ich kann nicht atmen. Das waren die letzten Worte des Schwarzen Ge-
orge Floyd, gewaltsam erstickt durch Polizeigewalt. Jedes Leben zählt. 
In diesem Fall: Black lives matters, auch hier bei uns in Straubenhardt. 
Das Corona – Jahr 2020 ist noch nicht zu Ende, wir haben es in der 
Hand, ob wir uns spalten lassen, oder zusammenhalten und uns ver-
bünden. Gegen Corona, gegen Ungerechtigkeit, gegen Hoffnungslo-
sigkeit und Misstrauen. Gott segne uns und lasse uns ein Segen sein.  
 Bleibt behütet, wünscht Ihr Pfarrer David Gerlach. 
Gott,
nicht frei atmen können,
nie sicher sein vor Schikanen,
vor verächtlichen Blicken,
vor bösen Sprüchen,
vor Gewalt:
so erleben viele,
die nicht weiß sind,
täglich Rassismus,
auch hier bei uns.
I can`t breathe,
Ich kann nicht atmen!
Die letzten Worte von George Floyd
sind zum Weckruf geworden,
aufzustehen,
gegen die Hetze,
gegen die Angst,
gegen das Schweigen zu Rassismus,
der so viel Menschenleben zerstört.
Gott, dein heiliger Geist
schafft Atem und Leben,
er tröstet,
er eint zum Widerstand gegen Rassismus,
macht Veränderung möglich!
Gott, erfüll uns mit deinem Geist!
 (Gebet von Sylvia Bukowski) 

Evangelische Kirchengemeinde Conweiler
Allmendstraße 10, Telefon 07082/2531, Fax 07082/413990
E-Mail: pfarramt.conweiler@elkw.de
Homepage: www.conweiler-evangelisch.de
Bürozeiten des Pfarramtes: Jeweils Di. u. Fr. von 9.00 bis 11.00 Uhr.

Wir haben uns als Kirchengemeinde Conweiler vorgenommen, dass 
mitten in dieser Situation, keine und keiner verloren gehen soll, kei-
ner zurückgelassen werden soll. Deshalb schöpfen wir viele Wege aus, 
um in Kontakt mit Jung und Alt aus unserer Gemeinde zu bleiben. Viel 
geschieht durch Anrufe und auch Besuche, wo es möglich ist. Unsere 
Whatsapp-Gruppe informiert und erfreut. Ebenso die Facebook-Seite 

und Internetseite www.conweiler-evangelisch.de. Eine tolle Brücke zwi-
schen den Menschen, die im Internet unterwegs sind und den Men-
schen, die vor allem telefonisch unterwegs sind, bietet unsere Mög-
lichkeit der Telefonkonferenz.  Wir wollen miteinander verbunden sein, 
zusammenstehen, wenn auch getrennt in den Häusern und Wohnun-
gen. Unsere Gedanken sind besonders bei allen, die ihre Familienfeste 
wie Geburtstage, Konfirmation, Taufe und Trauungen nicht wie gewohnt 
feiern konnten. Wir stehen Ihnen bei und finden kreative Lösungen.   

Jeden Abend von 19.30 – 19.40 Uhr, Himmels:Anker/Haus:Gebet  
Verbunden sein mit dem Telefon. Telefonnummer 07082/4168132 wäh-
len und nach der Ansage die Nummer 439993# als Konferenznummer 
eingeben. Möglich zu Gottesdiensten und Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel die Bibelstunde.  

Gottesdienste  
Wir feiern momentan kurze öffentliche Orgel-Wort-Gottesdienste von 
9.30 – 10.00 Uhr. In unsere Martinskirche finden hierzu mit Abstand 
rund 30 Personen Platz. Anmeldung findet ab sofort telefonisch statt, 
Tel. 07082/ 4168131. Wir bitten freundlich darum, die Hygiene-Regeln 
einzuhalten.  

Kinder- und Jugendarbeit
In der Jugendleiterrunde am 16. Juni 2020 wird über die öffentliche 
Fortsetzung der Kinder- und Jugendarbeit beraten. Sollten sich Gruppen 
und Kreise wieder treffen können, dann werden die Gruppen und Kreise 
ab dem 22. Juni 2020 beginnen. Auch die Durchführung des Zeltlagers 
entscheidet sich in dieser Woche. Danke allen Jugendleiterrinnen und 
Jugendleitern und unserer Jugendreferentin Lea Wiesener für das Durch-
denken und Planen. Informationen und Anmeldungen zum Zeltlager fin-
den sich hier: https://www.conweiler-evangelisch.de/zeltlager/

Sonntag, 14. Juni 
 9.30 Uhr  Orgel-Wort-Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Winfried Gruhler
10.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Winfried Gruhler und Pfarrer   
 David Gerlach (Online und Telefon)

Montag, 15. Juni 
18.00 Uhr Jugendleiterrunde über Zoom

Dienstag, 16. Juni 
19.30 Uhr Kirchengemeinderat im Gemeindehaus

Donnerstag, 18. Juni
14.30 Uhr Bibelstunde mit Ehepaar Schimke 
 (Online auf YouTube und am Telefon)

Evangelische Kirchengemeinde  
Feldrennach/Pfinzweiler
Pfarrer Matthias Gerlach, Telefon 07082/2306 · Fax 07082/940437
E-Mail: pfarramt.feldrennach@elkw.de
Homepage: www.feldrennach-evangelisch.de
Öffnungszeiten des Sekretariats: Montag 16.30 – 17.30 Uhr und  
Donnerstag 9.00 – 11.30 Uhr
Wir dürfen unser Pfarramt wieder für den Publikumsverkehr öff-
nen. Auf Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen müssen wir 
jedoch achten. Es wird empfohlen, dass Besucherinnen und Be-
sucher einen Mundschutz tragen.

Am 1.,3. + 5. Sonntag des Monats finden die Gottesdienste in der Auf-
erstehungskirche in Pfinzweiler um 9.15 Uhr und in der Stephanskirche 
in Feldrennach um 10.30 Uhr statt.  Am 2. + 4. Sonntag des Monats 
finden die Gottesdienste in der Stephanskirche in Feldrennach um 9.15 
Uhr statt.

Freitag, 12. Juni
19.30 Uhr Trompetenklänge vor der Auferstehungskirche Pfinzweiler 

Sonntag, 14. Juni
 9.15 Uhr Gottesdienst in der Stephanskirche Feldrennach mit  
 Prädikant Dieter Becker. (Bei gutem Wetter findet auch  
 eine Übertragung nach draußen statt)
 Das Opfer ist für unser Weltmissionsprojekt. Wir unter- 
 stützen eine Schule in Huantas/Peru vom Kinderhilfswerk Lima.

Mittwoch, 17. Juni
19.30 Uhr  Trompetenklänge vor der Stephanskirche Feldrennach
Bitte beachten Sie die geltenden Hygienevorschriften.
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Taufen
Wir freuen uns, dass wir wieder Taufen feiern dürfen. Wir feiern sie in 
separaten Taufgottesdiensten. Zur Anmeldung und Fragen wenden Sie 
sich bitte an das Pfarramt.

Vorschau: Feierabendgottesdienst am 21. Juni in der Stephanskirche 
Feldrennach

Für diesen Gottesdienst, der nicht nach draußen übertragen wird, bitten 
wir um Voranmeldung da die Platzzahl begrenzt ist. Gerne bieten wir 
einen zweiten Gottesdienst um 19.30 Uhr an. Bei Überschreitung der 
Höchstteilnehmerzahl informieren wir Sie rechtzeitig. Herzlich Willkom-
men!

Gebet
Du, Gott, bist uns Zuflucht und Stärke, viele Generationen vor uns haben 
dich als mächtig erfahren, als Halt und Helfer in allen Nöten. Wir kom-
men zu dir, um dir all jene anzuvertrauen, die deiner und unserer Hilfe 
in dieser Zeit besonders bedürfen. Schenke uns Geduld und Kraft diese 
Zeit zu bestehen. Steh allen bei, die hart von dieser Krise betroffen sind 
und daran zu zerbrechen drohen. Schenke ihnen Zuversicht und führe 
sie, damit sie den Weg in eine gute Zukunft sehen. Sei auch bei denen, 
die Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen, schenke 
ihnen Weisheit und Besonnenheit. Berühre das Herz der verängstigten 
und verunsicherten Menschen und lass sie zu innerer Ruhe und Gelas-
senheit finden. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Wir bitten dich auch für jene, die jetzt trauern. Erfülle sie mit Kraft und 
Trost damit sie trotz der Beschränkungen gut Abschied nehmen können. 
Mach uns selbst einfallsreich und achtsam, damit wir Augen, Herzen 
und Hände öffnen um für andere da zu sein, zu trösten, zu stärken und 
Hoffnung zu teilen. Du bist der lebendige Gott, der uns gerade in den 
größten Stürmen des Lebens Halt gibt. Deshalb vertrauen wir uns dir mit 
unserem Leben und unseren Ängsten an - durch Christus Jesus unseren 
Bruder und Herrn. Amen.

Kinderbibelwoche online (WeBiWo) 
Mit unserem Kinderbibelwochenmissionar Christoph Noll von der Deut-
schen Indianer-Pioniermission vom 15. – 19. Juni jeweils von 16.00 – 
17.15 Uhr . Nähere Informationen auf www.dipm.de/missionsfelder/
deutschland/deutschland-angebote/webiwo/

Evangelische Kirchengemeinde  
Langenalb/Marxzell
Telefon 07248/932333, Fax 07248/932334 
E-Mail: langenalb@kbz.ekiba.de, Homepage: www.ekilama.de
Kantstraße 4, 75334 Straubenhardt-Langenalb
Bürozeiten: Dienstag und Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr

Sonntag, 14. Juni
10.15 Uhr Gottesdienst, Marienkirche Langenalb (Pfr. i.R. Baumann)
Kasualvetretung
In den Pfingstferien (vom 2. bis 12. Juni) übernimmt Pfarrer i.R. Peter 
Baumann aus Burbach die Kasualvertretung. In dringenden Fällen rufen 

Sie bitte dort an - Tel. 07248-927446. Ebenso können Sie sich auch 
immer an unseren Kirchengemeinderat Hr. Walter Weidner wenden (Tel. 
07248/1489 oder 0170/4345164, Mail: weidner.walter@t-online.de).

Konfirmationsjahrgang 2020/2021
In diesem Jahr ist alles anders - das gilt auch für unsere aktuellen Kon-
firmanden, die wir erst nach den Sommerferien konfirmieren können, 
sofern es die Corona-Lage im Landkreis dann hoffentlich wieder zulässt. 
Für den nächsten Konfirmanden-Jahrgang (2020/2021) können wir auf-
grund der aktuellen Situation derzeit noch kein Anmeldedatum nennen. 
Wir halten Sie hierüber aber natürlich auf dem Laufenden.

Offene Kirche
Als wir die Gottesdienste zu Be-
ginn der Einschränkungen durch 
Corona einstellen mussten, war im 
Kirchengemeinderat eines schnell 
klar: Wir wollten, dass die Men-
schen in unserer Gemeinde auch 
weiterhin in die Kirche kommen 
können - dann eben alleine und 
zu einer Zeit, die ihnen am besten 
passt. Wir haben die Marienkirche 
auch wochentags von morgens 
bis abends geöffnet, die "Gottesdienste zum Mitnehmen" sind entstan-
den ebenso wie die "Gebetstauben", unser "Weg der Zuversicht" und all 
die Ideen für Kinder in unserer Kirche. Die Resonanz war großartig und 
es ist beeindruckend zu sehen, wie wichtig die Kirche für viele in dieser 
schwierigen Zeit geworden ist. Inzwischen merken wir, dass mit den 
Lockerungen zum Glück auch wieder etwas Normalität zurückgekehrt 
ist in unser Leben. Mit der Wiederaufnahme der Gottesdienste ist die 
Anzahl der Besucher, die auch unter der Woche in der Marienkirche 
vorbeigeschaut haben, spürbar zurückgegangen. Und weil eine täglich 
geöffnete Kirche in Corona-Zeiten für die Mitarbeitenden ja eben auch 
eine mehrfache Reinigung und Desinfektion am Tag bedeutet, werden 
wir die Marienkirche ab dem 15. Juni nun wochentags wieder schließen. 
Samstags und sonntags bleibt unsere Kirche aber - wie Sie es vor Corona 
gewohnt waren - für Sie geöffnet. 

„Gottesdienst zum Mitnehmen“
Es hat uns große Freude bereitet, Ihnen den "Gottesdienst zum Mitneh-
men" in den letzten Wochen nach Hause zu bringen.  Sie können sich 
vorstellen, dass der "Gottesdienst zum Mitnehmen" natürlich auch Ar-
beit bedeutet: Er muss gestaltet, gedruckt und gefaltet werden und dann 
haben sich unsere fleißigen Verteilerinnen und Verteiler jeden Samstag/
Sonntag auf den Weg zu Ihnen gemacht. Wir machen das von Herzen 
gerne! Und wir versorgen Sie auch sehr gerne weiter damit, wenn Sie 
den Gottesdienst in der Marienkirche im Moment noch nicht wieder 
besuchen können oder möchten. In diesem Fall melden Sie sich bitte bei 
uns im Pfarramt (Tel. 07248 / 932333). So können wir abschätzen, wie 
viele "Gottesdienste zum Mitnehmen" wir weiterhin drucken müssen. 
Ansonsten freuen wir uns sehr darauf, jetzt wieder mit Ihnen in der Ma-
rienkirche Gottesdienste zu feiern - oder auch vor der Kirche, denn bei 
Bedarf und schönem Wetter übertragen wir auch nach draußen.

Schatzkistenkinder fliegen wieder - noch bis 20. Juni mitmachen!
Kaum ist das Bärenstark-Video im Kasten, haben wir unser nächstes 
digitales Schatzkistenprojekt gestartet! Wie der Pfingstspatz in unserer 
neuen Kinderkirche breiten wir unsere Flügel aus und fliegen einfach 
los. Dazu gibt's wunderbare Musik und hoffentlich ganz viele Kinder, die 
wieder mitfliegen. Die Anleitung zum Mitmachen findet sich auf unserer 
Kinderseite im Internet: Dort gibt es auch die Musik und ein Video, das 
erklärt, wie die Vögel zur Musik tanzen. 



Amts- und Mitteilungsblatt Straubenhardt 24/2020 15

Bildband „Pfingstpredigten 2020“
Kleine Erinnerung: Ein paar Exemplare der limitierten Auflage sind noch 
erhältlich und können zu einem Preis von 16,90 Euro bei uns im Pfarr-
amt käuflich erworben werden.

Evangelische Kirchengemeinde Ottenhausen
Evang. Pfarramt Ottenhausen / Homepage: www.ottenhausen-evangelisch.de
E-Mail: gemeindebuero.ottenhausen@elkw.de / Telefon: 07082/4289235
Bürozeiten: Dienstags von 9.00 bis 12.00 Uhr

Sonntag, 14. Juni 
10.30 Uhr Gottesdienst  (Pfarrer Thomas Held)
Mit Verabschiedung von Winnie Gegenheimer und Einführung von Hei-
demarie Gorgus als neue Sekretärin im Gemeindebüro.

Das Gemeindebüro ist ab sofort dienstags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
geöffnet. 
Es sind Pfingstferien. Kreise und Gruppen, die über Videokonferenz Kon-
takt halten, „treffen“ sich nach Absprache auch in dieser Zeit. 
Das Gemeindehaus ist geschlossen. Neueste Informationen erfahren Sie 
auch stets über die Homepage.

Aus der evangelischen Erwachsenenbildung:

Webinar: „Die Grenzen der Arbeit – Der Sonntag ist für den 
Menschen da“.
Wir möchten sie noch einmal auf einen konkreten Webinar-Termin der 
Erwachsenenbildung Nordschwarzwald hinweisen. In Deutschland gilt 
ein hoher Sonntagsschutz. Für die meisten Erwerbstätigkeiten gilt ein 
Arbeitsverbot. Läden zum Einkaufen sind geschlossen. Ist das noch zeit-
gemäß? Sollte nicht jeder seine Zeit einteilen wie er/sie will? Haben da 
Kirchen ein Sonderrecht? Was ist uns der Sonntag wert?
Herzliche Einladung zu einem Webinar am Montag, 15.6. um 17 Uhr 
mit Wirtschafts- und Sozialpfarrer Romeo Edel, kirchlicher Dienst in der 
Arbeitswelt, Prälatur Stuttgart.
Die Zugangsdaten zum Webinar werden nach erfolgter Anmeldung an 
info@eb-schwarzwald.de oder über den Veranstaltungslink auf unserer 
Homepage übermittelt. Weitere Webinar-Termine der Reihe finden Sie 
unter www.eb-schwarzwald.de/veranstaltungen/digital/

Evang. Kirchengemeinde Schwann-Dennach
Dobler Straße 10, Telefon 07082/2505, Fax 07082/2529,
E-Mail: pfarramt.schwann@elkw.de und  
gemeindebuero.schwann@elkw.de · www.schwann-evangelisch.de
Bürozeiten Pfarrbüro: Dienstag 9 – 11 Uhr, Freitag 16.30 – 18.00 Uhr 
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten!

Donnerstag, 11. Juni
Ab 9.30 Uhr Christustag: digital; Zugang über www.christustag.de 

Sonntag, 14.Juni
 9.15 Uhr Dennach   - Jugendreferentin Karina Koch –
10.30 Uhr Schwann   - Jugendreferentin Karina Koch –

Mittwoch, 17. Juni
20.00 Uhr Sitzung des Kirchengemeinderats

Donnerstag, 18. Juni
19.30 Uhr Treffen der Jugendmitarbeiter
Für unsere Gottesdienste gelten nach wie vor besondere Regeln. Danke 
für Ihr Verständnis. In Schwann wird der Gottesdienst per Lautsprecher 
nach draußen übertragen. Bei gutem Wetter können Sie also den Got-
tesdienst auch im Freien vor der geöffneten Kirchentüre verfolgen. Der 
Gottesdienst ist kürzer und die bekannten Melodien des Klaviers oder 
der Orgel hören wir still an und singen im Herzen mit, denn ein Gemein-
degesang ist derzeit nicht möglich. Herzliche Einladung!

Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertrau ich still.    
Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertrau ich still.
Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut,  
ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut.
Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertrau ich still.
Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertrau ich still.
Seh ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist’s genug: Mein Herr 
geht selber mit.    Helga Winkel (EG 625, 1+4)

Die Generation 60+
Alle Gruppen & Kreise machen weiterhin Pause. Schon mehrere Treffen 
der Generation 60+ mussten wir absagen. Auch den geplanten Ausflug 
im September haben wir bereits storniert. Wenn Sie gerne einen Anruf 
möchten und einfach mal mit jemandem reden wollen, melden Sie sich 
gerne bei Annette Müller-Räuchle (Tel. 07082-60706) oder Michael Abt 
(Tel. 07082-4916690).

Kinder und Jugendliche
Kinder, ihr seid klasse! Ihr habt fleißig Steine bemalt. Wenn ihr wollt, 
könnt ihr uns Fotos von euren Aktionen schicken. Wir haben die Frist 
zur Abgabe der Aktionscheckliste bis Montag, 22. Juni 2020 verlängert. 
Also, weiterhin viel Spaß, wir melden uns wieder!
Für die Jugendlichen läuft gerade noch die moderne „Schnitzeljagd“. 
Man muss digitale Aufgaben rund um Pfingsten und den Heiligen Geist 
lösen. Die genaue Anleitung steht auf www.schwann-evangelisch.de 
bereit. Viel Spaß damit!

Konfirmation 2020 und neuer Konfi-Jahrgang
Der neue Konfi-Jahrgang startet nicht wie geplant nach den Pfingst- 
ferien; die Konfi-Familien haben bereits per Email genauere Informatio-
nen bekommen. Für den aktuellen Jahrgang findet die Konfirmation am  
11. Oktober in Schwann bzw. am 18. Oktober in Ottenhausen statt.

Aus dem Pfarramt
Wir sind für Sie da! Wenn sie persönlich vorbeikommen möchten, hal-
ten Sie bitte Ihren Mund-Nase-Schutz bereit. Natürlich sind wir auch 
telefonisch (07082-2505) oder per Mail (pfarramt.schwann@elkw.de) 
erreichbar. Aktuelle Infos entnehmen Sie bitte der Homepage www.
schwann-evangelisch.de / www.dennach-evangelisch.de oder dem 
Schaukasten.

Seelsorgeeinheit Marxzell St. Markus
Marxzell-Schielberg, Marxzeller Straße 7
Telefon 07248/93595-10, E-Mail: st.maria-schielberg@gmx.de
Homepage: se-marxzell.de

Samstag, 13. Juni
18.00 Uhr Feldgottesdienst am Windeck in Burbach
 Bei schlechtem Wetter in der Kirche St. Peter und Paul  
 Burbach

Sonntag, 14. Juni
10.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Maria Schielberg

Bitte beachten Sie nähere Informationen unter www.kath-marxzell.de.

Katholische Kirche Heilig-Kreuz
Neuenbürg - Birkenfeld - Straubenhardt - Engelsbrand
Gartenstraße 48, 75217 Birkenfeld, 
Telefon 07231/482145, Fax 07231/480081
E-Mail: heiligkreuz.neuenbuerg-birkenfeld@drs.de
www.SE-HEILIGKREUZ.DRS.DE

Donnerstag, 11. Juni
10.30 Uhr Festgottesdienst zu Fronleichnam Schloß Neuenbürg
 oder bei Regen
11.00 Uhr St. Klara Kirche Birkenfeld

Sonntag, 14. Juni  
  9.00 Uhr Eucharistiefeier in Neuenbürg
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Birkenfeld

Dienstag, 16. Juni
18.00 Uhr Gottesdienst in Schwann

Donnerstag, 18. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst in Birkenfeld
Anmeldungen für Fronleichnam bitte an das Pfarramt in Birkenfeld. hei-
ligkreuz.neuenbuerg-birkenfeld@drs.de oder telefonisch 07231-482145 

Wir bitten um kurze Mitteilung, wer an den Gottesdiensten in Birkenfeld 
teilnehmen möchte. Bitte  melden Sie sich per mail unter: heiligkreuz.
neuenbuerg-birkenfeld@drs.de oder telefonisch 07231-482145  
Wer in Neuenbürg am Gottesdienst teilnehmen möchte, meldet sich bit-
te bei Frau M. Koller 07082-2389 bis samstags um 20.00 Uhr.
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Konstituierende Sitzung des neuen Kirchengemeinderats am 
Mittwoch 17. Juni
Bedingt durch die Coronapandemie konnten die Mitglieder des neu-
gewählten Kirchengemeinderats nicht wie geplant im April zur kons-
tituierenden Sitzung, in der sie auf ihr Amt verpflichtet werden sollten, 
zusammenkommen. Mit dem neuen Erlass durch die Landesregierung 
und die Diözese ist dies nun unter Einhaltung der Abstandsregelung 
und der Hygienevorschriften möglich und erlaubt. Die 1. Sitzung des  
neuen Kirchengemeinderats findet am Mittwoch, 17. Juni um 20.00 Uhr 
im Franziskushaus statt.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit den Gottesdienst zu Hause zu fei-
ern entweder übers Fernsehen / Internet. 

Kommunion für zu Hause:
Wenn Sie für den Gottesdienst zu Hause oder überhaupt die heilige 
Kommunion haben möchten, sagen Sie uns im Pfarrbüro Bescheid über 
Telefon oder e-mail

Auf der Homepage unserer Gemeinde finden Sie Texte, Impulse und 
Vorschläge für einen Hausgottesdienst. Immer aktuelle Informationen 
finden Sie auf der Gemeindehomepage und auf der Facebook-Seite der 
Kirchengemeinde Seelsorgeeinheit Heilig Kreuz (Neuenbürg-Birkenfeld).

Homepage: www.se-heiligkreuz.drs.de
Facebook der Kirchengemeinde: Seelsorgeeinheit Heilig Kreuz  
(Neuenbürg-Birkenfeld)

Neuapostolische Kirche Süddeutschland
Gemeinde Straubenhardt-Schwann, Feldrennacher Straße 26
Zur Zeit finden aufgrund der Corona-Pandemie in den Gemeinden keine  
Gottesdienste statt. Dafür besteht die Möglichkeit, jeweils sonntags um 
10.00 Uhr einen Videogottesdienst auf YouTube unter
https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland als Livestream emp-
fangen zu können.

Sonntag, 14. Juni  
10.00 Uhr Video-Gottesdienst aus Stuttgart
Neben dem Empfang der deutschen Sprache, kann der Livestream 
auch in Englisch,Französisch, Spanisch, Russisch und Kroatisch sowie 
in der deutschen Gebärdensprache empfangen werden.

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Versammlungsort: Schwann, Ginsterstr. 2 (Eingang Feldrennacher Str.) 
www.adventgemeinde-schwann.de
Wir treffen uns unter Beachtung der staatlichen Auflagen wieder zum 
Gottesdienst.

Samstag, 13. Juni
10:00 Uhr Bibelgespräch, Thema: Bibel und Prophetie 
11:00 Uhr: Predigt mit H. Wosimsky
Gäste sind herzlich willkommen. 

Christliche Gemeinschaft Ellmendingen/Albkreis
www.cg-ellmendingen.de
Ellmendingen, Gemeindezentrum, Wildbader Straße 18

Evangelisch-methodistische Kirche  
Bezirk Neuenbürg
Kirche: Im Enzring 2, 75305 Neuenbürg
Pastorat: Albert-Schweizer-Straße 6, 75334 Straubenhardt
Pastor Burkhard Seeger, Tel. 07082/2207, E-Mail: neuenbuerg@emk.de
Homepage: www.emk-neuenbuerg.de

Liebe Leser und Leserinnen,
der vergangene Sonntag feierte das Trinita-
tis-Fest, ein nicht so einfach zu erklärendes Be-
kenntnis zu einem drei-einigen Gott, was uns ra-
tional immer wieder in Erklärungsschwierigkeiten 
bringt. Nichtsdestotrotz eröffnen und schließen 
wir fast jeden Gottesdienst mit diesen Formeln, 
die die Vielseitigkeit und Mehrdimensionalität un-
seres unbegreifbaren Gottes zum Ausdruck brin-
gen möchte. Und da gäbe es einiges zu erzählen 
und zu erwähnen.

Dennoch wurde dieses Fest erst im 14. Jahrhundert so nach und nach in 
den Kirchenkalender aufgenommen. Es ist das letzte große Fest vor ei-
ner langen fest-losen Zeit. Aber eigentlich stimmt das nicht: denn gera-
de jetzt würden ja sehr viele Feste beginnen und stattfinden im kleinen 
und vor allem öffentlich-geselligen Bereich. Doch vieles ist abgesagt.
Aber vielleicht spüren wir in dieser Zeit ja auch, was uns fehlt. Und 
spüren vielleicht auch mehr, was uns geschenkt ist – trotz alledem: der 
Segen Gottes. Das war auch das Thema unserer Trinitatis-Festgottes-
dienste. Und seinen Schöpfungssegen wahrzunehmen – wie gut. Seinen 
Segen der Nähe, Beziehung, Zuneigung und Befreiung – vielleicht auf 
ganz andere Weise zu erleben. Seinen Geist-Segen – in manch geist-lo-
sen Situationen, wie notwendend. Dieser Segen begleite uns – auch in 
dieser „besonderen“ Sommerzeit.
Und übrigens: Wer den Gottesdienst im Nachhinein hören oder Gedan-
ken dazu lesen möchte: Bitte melden. Eine einfache Tonaufnahme unserer 
Gottesdienste wird im CD-Format für eine gewisse Zeit erstellt werden. 

Sonntag, 14. Juni 2020
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Hans Martin Renno (Pforzheim)

Sonntag, 21. Juni 2020
10.00 Uhr Sendungsgottesdienst mit Bischof Harald Rückert
 aus der Ägidienkirche in Erfurt zum Abschluss der  
 Jährlichen Konferenz in Deutschland. Per Live-Übertragung  
 feiern wir diesen Gottesdienst in unserer Christuskirche mit!

Herzlich grüßen wir Sie mit Gedanken von Jörg Zink
Gott,
der Ursprung
und Vollender aller Dinge,
segne dich,
gebe dir Glück und Gedeihen
und Frucht deiner Mühe,
und behüte dich,
sei dir Schutz in Gefahr
und Zuflucht in Angst.
Er lasse leuchten sein Angesicht über dir,
wie die Sonne die Erde wärmt und Freude gibt dem Lebendigen,
und sei dir gnädig.
Er löse dich von allem Bösen
und mache dich frei.
Er sehe dich freundlich an,
er sehe dein Leid,
er heile und tröste dich.
Er gebe dir Frieden
das Wohl des Leibes
und das Heil der Seele.
Amen
Gott will es.
Gott selbst.
So steht es fest
Nach seinem Willen
für dich.

Straubenhardt

Die Bürger-Initiative Gegenwind 
Straubenhardt e.V. teilt mit:
„ Der Wind spielte im Mai 2020 keine große Rolle“.

So stand in einem Artikel in den BNN  vom 6.6.2020 zu lesen.
Trotz des immer wieder fehlenden Windes, soll dem politischen Willen 
folgend, die Windenergie weiter ausgebaut werden.in Baden-Württem-
berg vor allem in Wäldern
Wie nachhaltig und zukunftsfähig ist Windenergie wirklich? Es 
fehlt die ganzheitliche Betrachtung.
Warum Politiker und andere Entscheidungsträger stumpf an der Wind-
kraft festhalten und sich einer ganzheitlichen Betrachtung verweigern,  
ist unverständlich und verantwortungslos. Allein aus der Tatsache, dass 
die Sonne nach menschlichen Zeitmaßstäben unbegrenzt Energie lie-
fert, folgt nicht die Nachhaltigkeit dieser Energieform.
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Zu einer Bewertung der Nachhaltigkeit gehört die Betrachtung 
des Aufwands, der betrieben werden muss, um eine Energieform 
nutzbar machen zu können. 
Und dazu genügt es nicht, nur das Windrad isoliert zu betrachten, son-
dern es müssen auch die Maßnahmen berücksichtigt werden, um die 
fehlende Grundlast-fähigkeit auf Grund der Wetterabhängigkeit (kein 
Wind, kein Strom, keine Speicher) ausgleichen zu können (Stichwort 
konventionelle Schattenkraftwerke). 
Windkraft: Geringe Energiedichte, gigantischer Ressourcenver-
brauch und immenser Flächenbedarf
Die sehr geringe Energiedichte der Windenergie muss ins Kalkül gezo-
gen werden, die neben einem gigantischen Ressourcenverbrauch zu 
einem immensen Flächen-bedarf führt, eine Tatsache, die in gängigen 
Berechnungen zum Erntefaktor, dem Verhältnis zwischen Aufwand und 
Energieertrag, bisher nicht betrachtet wird. 
Die rein rechnerisch benötigte Anzahl an Windkraftanlagen 
sprengt jede Vorstellungskraft und würde ganz Deutschland zu 
einem einzigen Windpark machen.
Seriöse Abschätzungen zur Energiewende wie zum Beispiel die des 
physikalischen Instituts der Uni Heidelberg kommen zu dem Schluss, 
dass es schwer vorstellbar ist, dass unser heutiger Energiebedarf aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. Die rein rechnerisch be-
nötigte Anzahl von Windkraftanlagen sprengt jede Vorstellungsgrenze 
und würde ganz Deutschland zu einem einzigen Windpark machen, aus-
genommen Städte, Binnengewässer, Verkehrswege und Nationalparke. 
Auch die härtesten Ökoideologen holt irgendwann die naturwis-
senschaftliche Realität ein.
Und hier zeigt sich, dass Windkraft in den benötigten Dimensionen nicht 
naturverträglich ist und es auch niemals sein kann. Ein weiter so führt 
frontal gegen die Wand. Dies kann niemand wollen und auch die här-
testen Ökoideologen holt irgendwann die naturwissenschaftliche Rea-
lität ein. Es ist nur die Frage wann und nach wie vielen Milliarden Euro 
EEG-Umlage, die wir alle als Stromkunden Jahr für Jahr bereits bezahlt 
haben und in Zukunft noch bezahlen werden. 
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit weiterhin
...als Mitglied oder durch finanzielle Unterstützung unserer Arbeit. Wir 
verteidigen die uns nach Europäischem Recht verbrieften Bürgerrechte, 
die Deutschland weiterhin missachtet und weiter zugunsten der Wind-
kraftlobby massiv einschränken will. Nach Europarecht ist das Klage-
recht gegen mangelhafte Gutachten einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung ein Bürgerrecht. Diesen Klage-Weg hat die BI beschritten.
Weitere Informationen unter: www.gegenwind-straubenhardt.de oder www.
facebook.com/gegenwindstraubenhardt und auf www.natuurinsel.com

Conweiler

Einsatzabteilung
Conweiler

Übung 
Nach langer Pause starten wir wieder mit unseren Übungen. Los geht´s 
am Montag, dem 15. Juni 2020. Treffpunkt ist um 19.00 Uhr am 
Feuerwehrhaus in Conweiler.

Schachfreunde
1954 Conweiler e.V.

Weiter kein Jugendtraining und Schachabend 
im Vereinszimmer
Da es aufgrund der aktuellen Vorschriften zur Eindämmung der Verbrei-
tung des Corona-Virus und den geltenden Abstandsregelungen nicht 
bzw. nur sehr schwer möglich ist eine Schachpartie gegeneinander zu 
spielen findet bis auf Weiteres, zumindest aber im Juni, kein Jugendtrai-
ning und Schachabend im Vereinszimmer Conweiler statt.

Spannung bis zur letzten Runde beim 11. Online-Blitzturnier
Am vergangenen Freitag, 5.6.2020, fand das 11.Online-Blitzturnier der 
Schachfreunde Conweiler statt.
Wie in den Wochen zuvor trafen sich die Freunde des Schachs mit kurzer 
Bedenkzeit online bei lichess.org. Dieses Mal fanden sich sieben Spieler 
ein, sodass ein einfaches Rundenturnier mit insgesamt sieben Runden 
gespielt wurde und jeder Teilnehmer einmal spielfrei hatte.
Das Turnier verlief erneut sehr spannend und viele Partien hätten durch-
aus mit einem anderen Ergebnis enden können als sie es taten.
Nach Ende der letzten Partie mit der Turnierbedenkzeit von 3min+2s pro 
Zug für jeden Spieler pro Spiel hatte Ralph Strohhäker 6,5 von 7 Punkten 
auf der Haben-Seite. Damit sicherte er sich ohne Partieverlust und mit 
nur einem abgegebenen Remis seinen zweiten Sieg bei den Conweiler 
Online-Turnieren.
Zweiter wurde mit 5,5 Punkten Dr. Thomas Gauss. Den dritten Platz 
teilten sich Dr. Björn Augner und Torsten König mit jeweils 5 Punkten.
Die genauen Ergebnisse sind unter der Rubrik „Online-Turniere“ auf 
www.sf-conweiler.de zu finden.
Das nächste Turnier findet am Freitag, 12.6.2020, um 20 Uhr, erneut 
im Modus „Jeder gegen jeden“, mit einer Bedenkzeit von 3min+2s bei 
lichess.org statt. Es wäre schön, wenn noch weitere Vereinsmitglieder 
an den Online-Turnieren teilnehmen würden. Die Einladung mit allen 
nötigen Infos gibt es im Newsletter.

Conweiler Titelverteidigung beim Online-Blitzturnier des 
Schachbezirks

Am vergangenen Dienstag, 2.6.2020, lud der Schachbezirk Pforzheim 
wieder zu einem Online-Blitzturnier ein. Bereits zum fünften Mal fand 
das Turnier bei lichess.org statt. Wie beim letzten Mal wurde als Turnier-
modus wieder das von Schachturnieren bekannte und beliebte „Schwei-
zer System“  gewählt. Hierbei werden die Paarungen immer anhand der 
jeweils aktuellen Platzierungen ermittelt und mehrfache Spiele gegen 
einen Gegner sind nicht möglich. Nachdem bei drei der bisherigen vier 
Turniere ein Conweiler Spieler am Ende ganz oben in der Tabelle stand, 
gingen die Schachfreunde motiviert in das Turnier. Insgesamt nahmen 
vier Conweiler Spieler teil und stellten damit mehr als ein Viertel der 
dieses Mal leider nur 14 Mitspielenden. Insgesamt waren neun Runden 
für das Online-Turnier angesetzt, gespielt wurde mit einer Bedenkzeit 
von 3min+2 pro Zug.
Mit nur einer Verlustpartie, zwei Unentschieden und sechs Siegen konn-
te sich Dr. Björn Augner 7 Punkte erspielen und sich damit wie zwei 
Wochen zuvor erneut den Sieg holen und seinen Titel damit verteidigen.
Auch der zweite Platz ging wieder an die Schachfreunde Conweiler. Dr. 
Thomas Gauss holte 6,5 Punkte und landete nur knapp hinter dem Sie-
ger. Auf dem dritten Platz folgte der Pforzheimer Nick Neiwert, der nur 
aufgrund der Feinwertung ein reines Conweiler Treppchen verhindern 
konnte. Genauso wie Ralph Strohhäker von den Schachfreunde holte 
er 6 Punkte. Torsten König als Fünfter rundete das erneut starke Mann-
schaftsergebnis ab.
Das nächste Online-Turnier des Schachbezirks findet am Dienstag, 
16.6.2020, um 20.30 Uhr bei lichess.org im Team „Schachbezirk Pforz-
heim“ statt. Gespielt werden 9 Runden Schweizer System mit einer Be-
denkzeit von 3min+2s pro Zug.
Es wäre schön, wenn noch mehr Conweiler Schachfreunde an dem Be-
zirksturnier teilnehmen.

	 Druckhaus	Müller	GmbH
	 Bahnhofstr.	42-44		|	75305	Neuenbürg
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Evangelische Kirchengemeinde Conweiler 
Am 1. Juli 2020 laden wir herzlich zu einem weiteren Israel-Abend ein. 
Teilnehmen ist möglich vor Ort in der Martinskirche und über YouTube 
und Telefon. 

Feldrennach

Gesangverein »Liederkranz«
Feldrennach e.V.

Der „Liederkranz“ Feldrennach e.V. teilt mit…
Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Mitglieder des Vereins,
seit dem 13. März sind wir durch die Corona-Krise ausgebremst und 
nun ist schon Pfingsten vorbei. Trotz der vielen Lockerungen können wir 
leider noch nicht sagen, wann wir wieder gemeinsam singen  können. 
Es gibt zu unterschiedliche Meinungen  zu den Abstandsregeln beim ge-
meinsamen Singen in Gruppen. Auch wollen wir kein gesundheitliches 
Risiko eingehen. Das ist Schade!
Bleibt trotzdem gesund und munter bis wir uns wieder treffen können. 
Hoffentlich bald.  Herzliche Grüße, euer „Liederkranz“ 

Jahresausflug auf 2021 verschoben
Lieber Mitglieder und Interessierte, normalerweise hätte am 20. Juni 
unser traditioneller Jahresausflug stattgefunden. Dieses Jahr kam nun 
pandemie-bedingt alles anders, weshalb wir den Jahresausflug auf 
das Jahr 2021 verschieben müssen. Geplant war und ist nächstes Jahr 
eine Ausfahrt ins schöne Stuttgart: eine Führung am Stuttgarter Flug-
hafen mit anschließender Weiterfahrt und Begehung des Stuttgarter  
Fernsehturms. Auch wenn solche Events aktuell nicht stattfinden kön-
nen, freuen wir uns umso mehr auf eine rege Teilnahme im nächsten 
Jahr.  Die Vorstandschaft des OGV Feldrennach-Pfinzweilers

Das besondere Yoga Outdoor Event Vinyasa 
Flow Yoga - unter freiem Himmel
Der Turnverein freut sich, dass er in Coronazeiten wieder einen Yoga-
kurs anbieten kann, da er inmitten der Natur und mit dem vorgeschrie-
benen Abstand zueinander stattfindet. Im dynamischen Vinyasa Flow 
Yoga werden die Yogapositionen im Fluss von Atmen und Bewegung 
harmonisch miteinander verbunden. Geübt wird fließend, kraftvoll und 
kreativ, mit viel Freude an der Bewegung, Leichtigkeit und immer mit 
einer abschließenden Entspannungseinheit.
Wann: jeden Mittwoch, ab dem 17.6.2020
Uhrzeit: 19.00-20.15 Uhr
Wo: Biolandhof Reiser, Bannholzstr. 100, 75334 Straubenhardt
Kosten: 10,-€ pro Termin; die Termine sind einzeln buchbar
Anmeldung unter 0177/7739029, vlaspina@t-online.de oder td.
schoenthaler@t-online.de
Mitbringen: Yoga-/ oder Isomatte, Decke und evtl. was zum Trinken
Bei schlechtem Wetter haben wir eine überdachte Ausweichmöglichkeit  -  
also gerne gleich anmelden, vorbeikommen und ausprobieren :-)

Übungsleiterin:
Verena La Spina (AYA 500), 2jährige Ausbildung, unterrichtet seit 2016 
mit viel Lebensfreude - es darf geschwitzt und gelacht werden :-)

Langenalb

Fußballverein Langenalb
www.fv-langenalb.de

Generalversammlung
Hiermit möchten wir alle Mitglieder zu unserer diesjährigen Jahres-
hauptversammlung am Freitag, dem 3.7.2020 um 20:00 Uhr ins 
Clubhaus einladen.
Diese findet unter Beachtung der aktuellen Corona-Verordnung statt. 
Das heißt, Einhaltung der Abstände von 1,5 m, tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes, Hand-Desinfektion beim Betreten des Clubhauses und 
erheben von Namen und Telefonnummer oder Adresse von jedem Teil-
nehmer. 

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Feststellung Stimmberechtigung und der Beschlussfähigkeit
3. Bekanntgabe und Genehmigung der Tagesordnung
4. Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung
5. Totenehrung 
6. Bericht des Vorstandssprechers
7. Bericht des technischen Vorstands
8. Bericht des Sportvorstands
9. Bericht des Kassiers
10. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassiers
11. Bericht der Tennisabteilung
12. Bericht der Jugendabteilung
13. Entlastung der Verwaltung
14. Ehrungen
15. Antrag des Vorstands zur Änderung der Satzung
 §2 Zweck, Gemeinnützigkeit
 §9 Vorstand

(die Satzungsänderung hängt im Clubhaus am „Schwarzen Brett“ aus 
oder kann per Email bei vocke61@aol.com angefragt werden.)
16. Anträge und Verschiedenes 

Anträge sind wie üblich bis spätestens 1 Woche vor der Versammlung 
schriftlich einzureichen!
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Jugendleiter Silas Härter (links) nahm die Autokino-Gutscheine für die 
Jugend von Oli Neumann entgegen.

Verschenkbörse

Unter dieser Rubrik besteht die Möglichkeit, noch gebrauchs- und funk-
tionsfähige Gegenstände zu verschenken. Wir weisen darauf hin, dass 
unter der Rubrik „Verschenkbörse“ KEINE TIERE ausgeschrieben werden.

Ich habe folgende funktions- und gebrauchsfähige Gegenstände zu 
verschenken:

✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Name:  ____________________________________________

Straße:  ____________________________________________

Ortsteil:  ____________________________________________

Telefon:  ____________________________________________

✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ottenhausen

Pfingsten ist zwar vorbei, aber die Pfingstferien sind ja immer noch nicht 
zu Ende. Deshalb wollen wir von OGV nochmals auf unsere Rundwande-
rung hinweisen. Die große Nachfrage und mittlerweile auch sehr viele 
positive Rückmeldungen zeigen uns, dass diese „Veranstaltung“ genau 
zur richtigen Zeit stattfand. Wir werden daher die Beschilderung über 
„Fronleichnam“ bis nächste Woche beibehalten.

Pfingstferien = Reisezeit = „Rund um Otten-
hausen“
Viele Familien nutzen gerade die Pfingstferien und die Feiertage, um 
zu verreisen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Aufgrund der bekannten 
Corona-Situation fallen viele Reisen dieses Jahr leider aus. Seit Wochen 
sind Schulen und Kindergarten geschlossen. Viele Arbeitnehmer arbei-
ten von zu Hause oder haben Kurzarbeit. Auch wenn der Alltag langsam 
wieder hochgefahren wird, ist eine Abwechslung bestimmt willkommen.
Aus diesem Grund hat der Obst- und Gartenbauverein Ottenhausen 
(OGV) sich entschlossen, eine ausgeschilderte Wanderung anzubieten.
Start ist der Infokasten des OGV’s (gegenüber Metzgerei Schönthaler). 
Ab hier ist der Weg an den Abzweigen mit einem kleinen Schild mar-
kiert. Unterwegs gibt es Schilder mit Rätsel oder Aufgaben sowie einen 
Buchstaben. Wer alle Buchstaben gesammelt hat, kann daraus mit et-
was Geschick ein Lösungswort zusammensetzen.
Die Wanderung ist nicht ganz 12 km lang und umrundet Ottenhausen. 
Die Strecke kann selbst in beliebig viele Etappen aufgeteilt werden. Eine 
Karte zum Überblick hängt am Infokasten aus.
Die Wanderung „Rund um Ottenhausen“ richtet sich an alle Bewohner 
Straubenhardts, insbesondere an die Einwohner Ottenhausens und 
kostet keinen „Eintritt“. Die Wanderung ist während der Pfingstferien 
ausgeschildert und jeder kann sich seine persönliche Startzeit selbst 
auswählen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Nun wünscht euch der OGV eine schöne Wanderung und geniest die 
Aussicht!
PS. Am zurückliegenden Pfingstwochenende  haben schon viele „Die 
Tour“ absolviert und nur positive Rückmeldungen geschickt. Es lohnt 
sich wirklich. Es ist alles toll ausgeschildert und alle Wege  sind gut 
begehbar und von hohem Gras befreit. Selbst mit dem Kinderwagen ist 
alles zu meistern.
Wir freuen uns auf weitere Rückmeldungen und evtl. Anregungen um 
so etwas zu wiederholen, bzw. in geänderter Form wieder anzubieten.

Pfinzweiler

VfB Pfinzweiler
www.vfb-pfinzweiler.de

Super Überraschung für Pfinzer Jugend
Wie bereits vor einiger Zeit berichtet, wurde am 8. Mai auf dem ehema-
ligen Kasernengelände (Dickhäuterplatz) in Ettlingen das Autokino der 
Kulisse Ettlingen eröffnet. Da der VfB Pfinzweiler das Einzeichnen der 
Parkplätze mit seinem Streuwagen unterstützte, revanchierte sich Inha-
ber Marcus Neumann mit einigen Gutscheinen für die Autokino-Vorfüh-
rungen. Im Rahmen des Altherren-Trainings überreichte sein Bruder Oli 
Neumann die Ticket-Gutscheine an Jugendleiter Silas Härter, der diese 
an die Pfinzer Jugendfußballer verteilen wird. Wir sagen: Herzlichen 
Dank! Wir wünschen weiterhin ganz viel Erfolg mit dieser super Idee 
und empfehlen dringend einen Besuch, aus eigener Erfahrung können 
wir die Kinovorstellungen nur empfehlen!
Karten können weiterhin online über die Website der Kulisse Ettlingen 
(www.kulisse-ettlingen.de) oder per Telefon unter 07243-330633  
bestellt werden.

Redaktionsschluss ist dienstags 12.00 UhrRedaktionsschluss ist dienstags 12.00 Uhr
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Rechtsanwalts-
kanzlei Wenz

Arbeitsrecht, Kündigungsschutz!
Beratung per Telefon oder e-mail – problemlos

WSK Anwalt Carsten Wenz - Heilbronner Str. 17 -
75179 Pforzheim - Tel: 0 72 31 / 42 90 700 -

Mobil: 0176 / 104 290 70 - ra.wenz@wsk-anwaelte.de

Anzeige_WSK_Anwälte_90x50mm-neu.indd 5 06.05.20 08:32
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■ TransporteTransporteTransporteTransporte
■ SchüttgüterSchüttgüterSchüttgüterSchüttgüter
■DemontagenDemontagenDemontagenDemontagen
■ Beratung und ServiceBeratung und ServiceBeratung und ServiceBeratung und Service
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, verehrte Abonnenten,

sollten Sie eine Frage in Bezug auf das Gemeindeblatt haben, beachten 
Sie bitte unsere Geschäftszeiten:

Montag - Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr
und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag  8.00 - 13.00 Uhr

Freitags nach 13.00 Uhr eingehende Anfragen können erst am nächsten  
darauffolgenden Werktag bearbeitet werden. Wir bitten um Beachtung!

Verlag Amts- und Mitteilungsblatt Straubenhardt und der Bürgerfreund 
Bahnhofstraße 42-44, 75305 Neuenbürg, Telefon 0 70 82 / 94 50-0
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Das Amts- und Mittelungsblatt der Gemeinde Straubenhardt stellt keine 
öffentliche Einrichtung im Sinne der Gemeindeordnung für Baden- 
Württemberg dar. Das Amtsblatt dient in erster Linie der Veröffent- 
lichung amtlicher Bekanntmachungen der Gemeinde und für die Infor-
mation der Bevölkerung über kommunale Angelegenheiten. Darüber 
hinaus werden Informationen von Vereinen, Organisationen, Kirchen 
und Parteien veröffentlicht. Um Einhaltung der Richtlinien wird gebeten.

Richtlinien 
zur Veröffentlichung von Artikeln
im Amtsblatt der Gemeinde Straubenhardt

Redaktionsschluss ist in der Regel dienstags 12.00 Uhr. 
In Wochen mit Feiertagen bereits montags 12.00 Uhr. 
Für danach eingehende Artikel kann eine rechtzeitige Weitergabe/ 
Veröffentlichung nicht garantiert werden. 

Sollten Sie uns Ihre Veröffentlichungen per E-Mail zukom-
men lassen, beachten Sie bitte folgende Hinweise: 
Texte im WORD-Format, Bilder als jpg-Datei senden. Dabei die 
Bilder nicht in die WORD-Datei einbauen, sondern als separate  
Anlage mitsenden. Vermerken Sie im Text die Stellen, an denen 
ein Bild eingefügt werden soll (z. B. „Hier Bild Nr. …). Die Bild-
größe (Dateigröße) darf 1 MB nicht überschreiten (größere Dateien  
werden nicht bearbeitet). 
Der maximale Textumfang beträgt 1 DIN A4-Seite in Schrift-
größe 12, Arial. Ist ein Artikel länger, wird er von uns redaktionell 
gekürzt oder auf zwei Gemeindeblatt-Ausgaben verteilt. Dabei kann 
keine Garantie dafür übernommen werden, dass diese Kürzung 
noch rechtzeitig vor Erscheinen des Amtsblattes erledigt werden 
kann und auch keine Gewähr für eine eventuelle Verfälschung des 
ursprünglichen Textes geboten werden kann.
Handschriftlich abgefasste Artikel können nicht veröffentlicht  
werden. Für das Schalten von Anzeigen richten Sie sich bitte direkt 
an die Anzeigenabteilung des Druckhauses Müller. Dies gilt auch für 
Nachrufe mit gesonderten Rahmen, Symbolen, Trauersprüchen o. ä. 

Es sind maximal zwei Bilder pro Artikel erlaubt. Ausnahmen
gibt es bei bedeutsamen Ereignissen in der Gemeinde, über die
im amtlichen Teil berichtet wird. 
Korrekturen zu bereits übermittelten Artikeln bitten wir im Text 
rot zu markieren. 
Beginnen Sie bei Ihren Artikeln immer am Textanfang mit 
einer Überschrift wie etwa „Der XY-Verein teilt mit“. So wis-
sen wir, welchem Verein der Artikel zugeordnet werden soll. 
Da das Gemeindeblatt immer umfangreicher wird und die Vereine 
ihre Mitteilungen kostenlos veröffentlichen können, bitten wir da- 
rum, die Berichterstattung auf das Wesentliche zu beschränken. 
Die Veröffentlichungen sollen zeitnah erfolgen. 
Veröffentlichungen von Ankündigungen sind maximal in 
zwei Ausgaben möglich. 
Da hinsichtlich der Titelseite immer wieder Streit entsteht und 
mehrere Veranstaltungen gleichzeitig auf der Titelseite erscheinen 
sollen, wurde festgelegt, dass in solchen Fällen ein Bild/Artikel der 
Gemeinde auf der Titelseite erscheint und keine Veranstaltung.  
So kann dem Gleichheitsgrundsatz am ehesten entsprochen wer-
den. Es besteht kein Anspruch auf eine Platzierung auf der Titel-
seite. Ebenso kann es zu Formatänderungen kommen. 

Wir danken für Ihr Verständnis!
Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Straubenhardt
Telefon 0 70 82 / 94 86 16 | Fax 0 70 82 / 94 86 41
E-Mail: info@straubenhardt.de

Für den amtlichen Teil ist Herr Bürgermeister Helge Viehweg  
verantwortlich. Für den nicht amtlichen Teil sind die jeweiligen  
Vereine, Kirchen oder Parteien verantwortlich.
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Ohne dich ist nichts mehr so, wie es war,
doch in unseren Herzen lebst du weiter.

Herzlichen Dank für die Anteilnahme in Wort und Schrift beim Heimgang von

Emilie Bandini
Besonderen Dank an

- die Tagespflege und ambulante Betreuung der Sozialen Dienste Straubenhardt
- dem Bestattungsinstitut Neuweiler

Straubenhardt, im Juni 2020   Im Namen der Hinterbliebenen
      Die Kinder mit Familien

Herzlichen Dank
allen, die mit uns Abschied genommen haben  
von unserem

Wolfgang Rothaug
und auf vielfältige Weise ihre Anteilnahme zum  
Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen:

Christel Rothaug und Stefanie Schuster

Straubenhardt-Schwann, im Juni 2020

Hardtstrasse 6

75305 Neuenbürg · Turmstraße 2 · Telefon (0 70 82) 2 04 29

 Gestaltung    Satz    Digitaldruck    Offsetdruck  
 Mailings    Konfektionierungen und vieles mehr...

Ihre Druckerei 
im Enztal

MEDIEN    WIRKSAM    GESTALTEN G
M

b
H bahnhofstraße 42-44 | 75305 Neuenbürg

Telefon 07082  9450-0 | Telefax 07082  9450-33
www.druckhausmueller.de | info@druckhausmueller.de

Wir 
gestalten
und drucken
für Sie 
Trauer- und
Danksagungs-
karten

Bahnhofstraße 42-44
75305 Neuenbürg
Telefon 0 70 82-94 50-0
Telefax 0 70 82-94 50-33
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Reihenmittelhaus zu verkaufen in Schwann, 
140 m2 Wohnfläche, 5 Zimmer, Terrasse, Carport,  
neu renoviert. Ohne Maklergebühren, von privat.
Telefon: 0171 - 3637274

www.vbpf.de/immobilien

Ich vermittle Ihnen Ihre Immobilie:
kompetent - unkompliziert - seriös

Bertram Göppert, Ihr Makler
in Straubenhardt, ist bei allen
Fragen rundum die Immobilie
für Sie da.

Bertram Göppert
Tel. 07231 184-5587
b.goeppert@vbpf.de

Image_Göppert_Straubenhardt_90x75mm_24_2020.indd 1Image_Göppert_Straubenhardt_90x75mm_24_2020.indd 1 08.06.2020 12:57:4308.06.2020 12:57:43

Inh. Familie Vetrano
75334 Straubenhardt-Conweiler

Sonnenstraße 13 · Telefon 0 70 82/87 98
Geöffnet von 11.30 – 14.00 Uhr und 17.30 – 23.00 Uhr

Samstag ab 18.00 Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag

Alle Speisen auch zum Mitnehmen

Wir haben wieder geöffnet und freuen uns  
Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Gästen, 
Freunden, Bekannten und Nachbarn, die uns  

während dem Abholservice unterstützt haben.

Fam. Vetrano und Team
Wir bitten um telefonische  

Tischreservierung: 07082-8798
Pizzeria da Pino

Bahnhofstr. 13, Neuenbürg , gg
 
 
 
 
 
 

Jeden Donnerstag und Freitag ab 18.00 Uhr geöffnet 
Schwäbisch - mediterrane Küche 

 
Do. ab 20.00 Uhr Bar-Piano. Freitags Musikalische Schmankerl 
    Wir öffnen gerne für Private Feiern, Jubiläen, Meetings u.a. 
 

 Tischreservierung und Info unter   www.Im-Staedtle.de 
 Tel. 07082-4167385 oder Mobil 0170–32 61 610                                                                 
       Birgit Heinkel (in der Küche) & Ralph Demski (am Klavier) 

Donnerstag, 11.06. geschlossen! 
 

Freitag, 12.06.  
ab 19 Uhr: 

Piano, Fisch und Wein! 

...der freundliche Familienbetrieb
Telefon: 07081 93969-0
www.umzuege-borg.de ...ob

nur
Möb
elwa
gen
oder

Volls
ervic
e...w
ir he
lfen
!

UMZÜGE BORG

Industriestr. 24 - 75228 Ispringen
Telefon: 07231 - 58 77 60
E-Mail: info@hoffmann-sonnenschutz.de

Hoffmann_Sonnenschutztechnik_19977.indd 1 07.10.15 09:35

Inh. K. Dittus

Handy 0157 - 38 809 000

Jens Bierkamp · Buckelstraße 8/1
Fon 0 70 82 - 4 28 90 88 · Fax 0 70 82 - 4 28 90 89
info@b-m-elektrotechnik.de · www.b-m-elektrotechnik.de

Beratung · Planung · Ausführung

Elektroinstallationen
Netzwerktechnik – Alarmtechnik
Loxone Smart Home –

Ihr Elektro -

Meister-

betrieb in Ihrer

Nähe!
Sat-Anlagen

· 75334 StraubenhardtUnsere E-Mail-Adresse für Anzeigen: 
a.adler@druckhausmueller.de
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Wir suchen einen netten, service-orientierten 
Menschen für Fahr-, Service- und 

Montagetätigkeiten auf

Aushilfs-Basis (450,– E)
an Werktagen.

Elektro-technische Kenntnisse wären wunderbar, 
aber nicht zwingend. Führerschein Kl. B (PKW) mit 

guter Fahrpraxis wird erwartet.

Über Bewerbungen freut sich H. Peter Kurs
(gern per Mail: HPKurs@Elomahg.de)

SANITÄTSHAUS
Reha-, Orthopädie-, Medizintechnik

Venen-  und Lymph-Kompetenzzentrum
www.elomed.de Wir beraten Sie gern!

reha team elomed GmbH
Marxzeller Straße 59
75334 Straubenhardt
Telefon: 0 72 48/9 16 90

Teilzeit als Midi- oder mind. Mini-Job
Elektriker, Mechatroniker … gesucht

Für unsere Werkstatt in Straubenhardt suchen wir 
einen netten, service-orientierten Menschen  

(gerne älter) mit elektro-technischer Ausbildung  
(z. B. Mechatroniker) für die Reparatur unserer  

E.-Rollstühle und weiteren Hilfsmitteln.

Bewerbungen bitte per Mail an H. Peter Kurs:  
hpkurs@elomed.de oder per Post; Vorabinfo,  

Hr. Kleiber Tel.  07248-916921

Wir suchen einen netten, service-orientierten 
Menschen für Fahr-, Service- und 

Montagetätigkeiten auf

Aushilfs-Basis (450,– E)
an Werktagen.

Elektro-technische Kenntnisse wären wunderbar, 
aber nicht zwingend. Führerschein Kl. B (PKW) mit 

guter Fahrpraxis wird erwartet.

Über Bewerbungen freut sich H. Peter Kurs
(gern per Mail: HPKurs@Elomahg.de)

SANITÄTSHAUS
Reha-, Orthopädie-, Medizintechnik

Venen-  und Lymph-Kompetenzzentrum
www.elomed.de Wir beraten Sie gern!

reha team elomed GmbH
Marxzeller Straße 59
75334 Straubenhardt
Telefon: 0 72 48/9 16 90

 
 

 
 

Die Gemeinde Königsbach-Stein (ca. 10.000 Einwohner) 
sucht zum Schuljahr 2020/21 für die Grund- und Werkreal-
schule eine/n  
 

Schulsozialarbeiter (w/m/d) 
    

unbefristet in Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden.   
                       

Ihr Aufgabengebiet umfasst unter anderem: 
Einzelfallhilfe / Beratung, Gruppenangebote unter sozialpä-
dagogischem Aspekt, Präventionsangebote insbesondere 
Gewaltprävention, Offene Gesprächs- und Kontaktangebote, 
Elternarbeit, Offene Freizeitangebote, Außerschulische Ko-
operation sowie Vernetzung im Gemeinwesen. 

 

Die Vergütung erfolgt bis EG S 11b TVöD. 
 

Haben Sie Interesse? Die vollständige Stellenausschreibung 
finden Sie unter www.koenigsbach-stein.de 
Bewerbungsschluss ist der 03.07.2020. Gerne geben wir 
Ihnen Auskunft unter Tel. 07232/3008-130, Herr Brandl sowie 
per Email: brandl@koenigsbach-stein.de 
 
Gemeindeverwaltung 75203 Königsbach-Stein, Marktstr. 15 
 
 

Für einen neuen Produktbereich suchen wir 
ab sofort

Montagehelfer/Innen
sowie

Elektrofachkräfte.

Bei Interesse bewerben Sie sich gerne unter:
ktc GmbH,  

Daimlerstr. 5-7, 75334 Straubenhardt
Tel.: 07082/ 9430-24 oder  

j.frey@ktc-gmbh.de

Grillsteak 1 kg 8.90 


Waidmannspfanne 1 kg 9.80 


Jagdwurst	 100 g 0.89 


täglich
Hackfleisch gemischt (zum Braten)    1 kg 7.90 



Markus KramerMarkus Kramer
Metzgerei 

Jahnstraße 6 • Feldrennach • Telefon 0 70 82 / 86 16 
Filiale: Pfalzstraße 47 • Pfinzweiler • Telefon 39 09

Wir suchen für unseren 3-Personen-Haushalt  
in Straubenhardt-Ottenhausen für  

2 Stunden pro Woche eine Putzhilfe. 2 Stunden pro Woche eine Putzhilfe. 
Alles Weitere unter 0177 2896224.  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Großer Geflügelverkauf Donnerstag, 18. Juni 2020
Nächster Termin Donnerstag, 9. Juli 2020
Enten, Gänse, Puten u. Mast bitte vorbestellen

Ottenhausen Schule 15.30 Uhr 
Feldrennach Rathaus 16.00 Uhr 
Conweiler Rathaus 16.10 Uhr 
Pfinzweiler Schulhof 16.20 Uhr 
Langenalb Volksbank 16.30 Uhr 

Geflügelzucht J. Schulte
Telefon (0 52 44) 89 14 

www.gefluegelzucht-schulte.de

Für unsere neu eröffnete Filiale in Conweiler suchen wir: 

Reinigungskraft (m/w/d)Reinigungskraft (m/w/d)
Montag-Freitag ab 18:00 Uhr, Samstag ab 13:00 Uhr

für jeweils ca. 1 – 1,5 Std.

Aushilfe für Snackvorbereitung (m/w/d)Aushilfe für Snackvorbereitung (m/w/d)
Täglich von 6:00 – 8:00 Uhr

Ihre Bewerbung erbitten wir an
Bäckerei Haag GmbH, 
Wildbader Straße 130, 
75337 Enzklösterle
Tel. 07085 925000, 
info@haag-baeckerei.de
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AOK – Die Gesundheitskasse Nordschwarzwald

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Wechseln auch Sie jetzt zur besten regionalen
Krankenkasse! Wir informieren Sie gerne unverbindlich über
die vielen Vorteile, die Ihnen eine AOK-Mitgliedschaft bietet.

Am besten gleich
Termin vereinbaren:
Angelo Gibella
Telefon: 07082 9440-20
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NEUERÖFFNUNG

Dr. med. Heinz Schelp
Arzt für Radiologie

www.zweitmeinung-schelp.de

Privatpraxis für Zweitbegutachtung und Beratung

Als erfahrener Radiologe analysiere
ich Ihre Befunde und stelle meine
Diagnose als Zweitmeinung.

ZumWiesengrund 34 |76307 Karlsbad-Ittersbach
Telefon 0151 15532910

Fenstergitter, Türen, Tore, Designer Möbel
Reparaturen, Material Zuschnitte,

Kantarbeiten, Schweißarbeiten, Stahl-,
Aluminium- und Edelstahlverarbeitung,

Einzelstücke, Kleinserien, und vieles mehr...

Im Gewerbegebiet 18, 76359 Marxzell-Pfaffenrot
Tel. 0 72 48/92 43 60 Fax. 0 72 48/92 43 61

info@klenk-metall.de

Angebote vom 15.06 – 27.06.2020  Angebote vom 15.06 – 27.06.2020  
(Sonntag ausgenommen)

Kartoffelbrot 750 g  statt 3,25€ 2,99€
2 Dinkelvollkornbrötchen statt 1,40€ 1,15€
1 Apfelstreusel  statt 1,75€ 1,45€

Aus unserer Snacktheke:
Frikadelle mit Brötchen statt 2,60€ 2,20€

Neuenbürger Straße 48, 
75334 Straubenhardt-Conweiler
Telefon 07082 3210
www.haag-baeckerei.de

• Ziegel-, Flach- und Blechdächer
• Bedachungen aller Art
• Dachdämmung nach Energieeinsparverordnung (EnEV)
• Dachsanierung
• Dachreparatur, Sturmschäden
• Dachfenster Roto/Velux
• Fassadenbau, Dachgauben
• Solarthermie und Photovoltaik
• Eigener Gerüstbau

Telefon 07248-913906 · Mobil 0173 3192296
75334 Straubenhardt

Telefon 0721-9614815
An der Rossweid 12 · 76229 KA-Grötzingen


